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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften  
zur Landeshaushaltsordnung

Erlass des Ministeriums der Finanzen und für Europa 
12-21-H 1007/2025-004/002 

Vom 26. November 2025

I.

Im Rahmen der regelmäßigen Anpassung der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) 
werden die unter Abschnitt II. veröffentlichten Änderungen zu 
den VV-LHO nachfolgend erläutert. Die Änderungen ergeben 
sich aus folgenden Schwerpunkten:

1.	 Zuwendungsrecht - VV/VVG zu § 44 LHO

In der siebten Legislaturperiode hat sich das Experten-
gremium „Förderverfahren im Land Brandenburg entbüro-
kratisieren und vereinfachen“ mit verschiedenen Aspekten 
der Vereinfachung und Verbesserung von Förderverfahren 
auseinandergesetzt sowie in seinem Abschlussbericht vom 
14.  Juni 2024 Vereinfachungsvorschläge herausgearbeitet 
und zur Umsetzung empfohlen.

Mit dem Ziel, die Förderverfahren zu vereinfachen und den 
bürokratischen Aufwand sowohl für die Landesverwaltung 
als auch die Zuwendungsempfangenden zu reduzieren, wer- 
den folgende Maßnahmen umgesetzt:

-	 Verlängerung der Frist zur zeitnahen Mittelverwendung,
-	 Erhöhung der Flexibilität des Finanzierungsplans,
-	 Anpassung der Aufbewahrungsfrist von Belegen im 

pflichtgemäßen Ermessen der Bewilligungsbehörde,
-	 Verlängerung der Geltungsdauer von Richtlinien,
-	 Streichung des Demografiechecks,
-	 Entkopplung des Vergaberechts vom Zuwendungsrecht,
-	 Möglichkeiten des Entfalls des Zwischennachweises,
-	 Ermöglichung digitaler örtlicher Erhebungen bezie- 

hungsweise Vor-Ort-Kontrollen,
-	 Nutzung vereinfachter Kostenoptionen,
-	 Einführung eines standardisierten Stichprobenverfahrens,
-	 Anpassung der Checkliste zu Förderprogrammen,
-	 Vereinheitlichung des Beginns von Zweckbindungsfris- 

ten,
-	 ausnahmsweise Zulässigkeit der Vollfinanzierung,
-	 Beteiligung des Landesrechnungshofes bei Zuwen- 

dungen des Landes.

2.	 Veränderte Zuständigkeit für das Liegenschafts- und Ge-
bäudemanagement - VV zu §§ 24, 44, 63 und 64 LHO

Mit der achten Legislaturperiode hat sich infolge der Um-
ressortierung die Zuständigkeit für das Liegenschafts- und 

Gebäudemanagement geändert. Gemäß Bekanntmachung 
der Geschäftsbereiche der obersten Landesbehörden vom 
17.  März 2025 ist nunmehr das Ministerium des Innern 
und für Kommunales für das Liegenschafts- und Gebäude-
management (außer Liegenschaften der Westgruppe der 
Truppen - WGT - und Bodenreformliegenschaften) sowie 
das Landesbaumanagement (außer Landes- und Bundes-
fernstraßenbaumaßnahmen und wasserwirtschaftliche Bau-
maßnahmen) als „das für das staatliche Liegenschafts- und 
Hochbaumanagement zuständige Ministerium“ zuständig. 
Es ergeben sich damit wesentliche Änderungen in den VV 
zu §§ 24, 44, 63 und 64 LHO.

3.	 Änderung von Verträgen, Vergleiche - VV zu § 58 LHO

Die in VV Nr.  2.1 zu §  58 LHO in Bezug genommenen  
Regelungen zum Schuldenbereinigungsverfahren nach 
§§ 304 ff. der Insolvenzordnung befinden sich infolge einer 
Gesetzesänderung nunmehr im Zehnten Teil der Insolvenz-
ordnung. Aufgrund dessen ergab sich ein Anpassungs-
erfordernis der bezeichneten VV zur Herstellung des kor-
rekten Bezugs.

II.

Die Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung des 
Landes Brandenburg (VV-LHO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. August 2016 (ABl. S. 870), die zuletzt durch 
den Erlass vom 17. Juni 2025 (ABl. S. 478) geändert worden 
sind, werden wie folgt geändert:

1.	 Im Anlagenverzeichnis wird nach der Angabe zu Anlage 22 
folgende Angabe zu Anlage 22a eingefügt:

„22a �zu VV/VVG Nr. 11.1 zu § 44 LHO  
(Standardisiertes Stichprobenverfahren)“.

2.	 Die VV zu § 24 LHO werden wie folgt geändert:

a)	 Nummer 1.3 wird wie folgt gefasst:

„1.3	 Ausgaben für Hochbaumaßnahmen mit einem 
Mittelbedarf von mehr als 1.000.000 Euro im 
Einzelfall sind einzeln zu veranschlagen, es 
sei denn, dass das für das staatliche Liegen-
schafts- und Hochbaumanagement zuständige 
Ministerium im Einvernehmen mit dem für Fi-
nanzen zuständigen Ministerium durch Erlass 
über die Aufstellung der Voranschläge (§ 27) 
etwas anderes bestimmt. Bei den Ausgaben für 
Tiefbaumaßnahmen kann von einer Einzelver-
anschlagung abgesehen werden.“
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b)	 Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

„6	 Baumaßnahmen, größere Beschaffungen, 
größere Entwicklungsvorhaben aufgrund 
von Zuwendungen

	 Werden mehr als 50 vom Hundert der Kos-
ten durch Zuwendungen von Bund, Ländern 
und Gemeinden gedeckt, ist auf einzeln ver-
anschlagte Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen für Zuwendungen §  24 Ab-
satz  1 bis 3 anzuwenden. Ausnahmen für 
Baumaßnahmen im Bereich des staatlichen 
Hochbaus bedürfen der Einwilligung des für 
das staatliche Liegenschafts- und Hochbau-
management zuständigen Ministeriums im Ein-
vernehmen mit dem für Finanzen zuständigen 
Ministerium; die weiteren Ausnahmen be-
dürfen der Einwilligung des für Finanzen zu-
ständigen Ministeriums (§ 24 Absatz 4).“

3.	 Die VV zu § 44 LHO werden wie folgt geändert:

a)	 In der Gesamtübersicht wird nach der Angabe zu An-
lage 22 folgende Angabe zu Anlage 22a eingefügt:

„Anlage 22a zu VV/VVG Nr. 11.1 zu § 44 LHO  
(Standardisiertes Stichprobenverfahren)“.

b)	 Nummer 1.4.6 wird wie folgt gefasst:

„1.4.6	 Beträgt die Zuwendung des Landes mehr als 
200.000 Euro, ist der Landesrechnungshof zu 
unterrichten.“

c)	 Nummer 2.3 wird wie folgt gefasst.

„2.3	 Der Bemessung der zuwendungsfähigen Aus-
gaben sollen, soweit dies sachgerecht ist, feste 
Beträge (Richtwerte, Pauschalen) zugrunde 
gelegt werden. Diese Beträge können auch 
nach Vomhundertsätzen anderer zuwendungs-
fähiger Ausgaben bemessen werden.

2.3.1	 Für eine Bemessung von zuwendungsfähigen 
Ausgaben nach festen Beträgen kommen vor 
allem Projekte in Betracht,

-	 bei denen einzelne Ausgaben nur mit er-
heblichem Aufwand genau festgestellt und 
belegt werden können, jedoch eine sach-
gerechte Pauschalierung dieser Ausgaben 
(zum Beispiel als Vomhundertanteil von 
vorgesehenen Ausgaben) möglich ist, oder

-	 bei denen - wie bei bestimmten Baumaß- 
nahmen - für einzelne oder mehrere glei-
che Teile der Maßnahme über die voraus-
sichtlichen Ausgaben Richtwerte vorliegen 
oder festgelegt werden können. Die Be-
messung von zuwendungsfähigen Aus-
gaben nach Richtwerten setzt - soweit bei 
der Maßnahme die zuständige baufach-

technische Prüfstelle zu beteiligen ist - die 
Anerkennung der Richtwerte durch diese 
Verwaltung voraus.

2.3.2	 Sofern das europäische Beihilfenrecht nicht ent-
gegensteht, können bei Zuwendungen bei der 
Bemessung der zuwendungsfähigen Ausgaben 
folgende Vereinfachungen orientiert an den Leit-
linien der Europäischen Union zu vereinfachten 
Kostenoptionen zur Anwendung kommen:

	 Zuwendungsfähige Ausgaben eines Vorhabens 
können in pauschalierter Form gemäß einer 
vordefinierten Methode bemessen werden, zum 
Beispiel anhand eines Referenzbetrages pro  
Einheit (Kosten je Einheit) oder unter An-
wendung eines  Prozentsatzes (Pauschalfinan- 
zierung) oder von Pauschalbeträgen. Die Er-
mittlung von Beträgen für Standardeinheiten, 
von Prozentsätzen für Pauschalfinanzierungen 
sowie von Pauschalbeträgen ist mit entspre- 
chender Sorgfalt basierend auf einer fairen, aus-
gewogenen und überprüfbaren Berechnungs-
methode vorzunehmen und hat so zu erfolgen, 
dass Überfinanzierungen vermieden werden.

	 Maßgeblich für die Ermittlung sind die Fest-
legungen der EU. Von der Europäischen Union 
definierte vereinfachte Kostenoptionen kön-
nen entsprechend angewendet werden.

	 Bei mehrjähriger Anwendung sind die verein-
fachten Kostenoptionen grundsätzlich auf fort-
bestehende Angemessenheit zu prüfen.

	 Eine Kombination der mittels vereinfachter 
Kostenoptionen pauschalierten Ausgaben ist 
sowohl untereinander als auch mit tatsäch-
lichen Ausgaben innerhalb einer Zuwendung 
möglich. Dabei ist eine Doppelfinanzierung 
derselben Ausgaben auszuschließen.

-	 Im Fall von Kosten je Einheit werden die 
zuwendungsfähigen Ausgaben oder ein Teil  
der zuwendungsfähigen Ausgaben eines 
Vorhabens aus dem im Voraus festgelegten 
Betrag für eine Standardeinheit und der  
Anzahl der zu berücksichtigenden Stan- 
dardeinheiten ermittelt. Die Standardein-
heit sollte so definiert sein, dass sie klar 
abgrenzbar ist und zur Erfüllung des ge-
förderten Ziels beiträgt. Kosten je Einheit 
finden normalerweise auf leicht festzu-
stellende Mengen Anwendung.

-	 Im Fall der Pauschalfinanzierung werden  
die pauschalierten zuwendungsfähigen Aus- 
gaben anhand eines vorab festgelegten 
Prozentsatzes berechnet, der auf be-
stimmte andere Ausgaben anzuwenden ist.

-	 Im Fall von Pauschalbeträgen werden als 
Sonderfall der Ausgaben je Einheit alle 
betreffenden oder Teile der zuwendungs-
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fähigen Ausgaben eines Vorhabens in Form 
eines vorab bestimmten Betrages festgesetzt.

2.3.3	 Bei der Anwendung von festen Beträgen 
(Nummern 2.3 und 2.3.1) oder vereinfachten 
Kostenoptionen (Nummer  2.3.2) sollen auch 
Erleichterungen bei der Antragstellung, der 
Antragsprüfung oder der Erstellung des Ver-
wendungsnachweises und dessen Prüfung 
festgelegt werden (siehe auch Nummer  5.1 
vorletzter Satz sowie Nummer  5.6). In der 
Förderrichtlinie beziehungsweise im Zuwen- 
dungsbescheid ist klar und abschließend zu be-
nennen, welche Ausgabenkategorien damit ab-
gedeckt sind.“

d)	 Nummer 2.4 wird wie folgt gefasst:

„2.4	 Eine Zuwendung darf ausnahmsweise zur 
Vollfinanzierung bewilligt werden, wenn die 
Erfüllung des Zwecks in dem notwendigen 
Umfang nur bei Übernahme sämtlicher zu-
wendungsfähiger Ausgaben durch das Land 
möglich ist oder europa- oder bundesrecht-
liche Vorgaben eine Vollfinanzierung vorsehen. 
Eine Vollfinanzierung kommt in der Regel nicht 
in Betracht, wenn die oder der Zuwendungs-
empfangende an der Erfüllung des Zuwen- 
dungszwecks insbesondere ein wirtschaftliches 
Interesse hat.“

e)	 Nummer 4.2.3 wird wie folgt gefasst:

„4.2.3	 die genaue Bezeichnung des Zuwendungs-
zwecks, die entscheidungserheblichen Grund-
lagen der Bewilligung (Nummern 3.2 und 3.3) 
und - wenn mithilfe der Zuwendung Gegen-
stände erworben oder hergestellt werden - ge-
gebenenfalls die Angabe, ab wann und wie lange 
die Gegenstände für den Zuwendungszweck ge-
bunden sind und gegebenenfalls wie nach Ab-
lauf der zeitlichen Bindung zu verfahren ist.

	 Soweit mit dem Zuwendungsbescheid keine 
abweichenden Regelungen getroffen werden, 
beginnt die zeitliche Bindung mit Beginn des 
auf das Ende des Durchführungszeitraums fol-
genden Monats,“.

f)	 In Nummer  4.2.5 wird am Ende des Satzes vor dem 
Punkt die Angabe „(Durchführungszeitraum)“ einge- 
fügt.

g)	 Nummer 4.4 wird wie folgt gefasst:

„4.4	 Eine Kopie des Zuwendungsbescheides oder 
des Zuwendungsvertrages ist mit einer Kopie 
des Antrags dem Landesrechnungshof auf An-
forderung zu übersenden. Dies gilt gleicher-
maßen für nachträgliche Änderungen des 
Zuwendungsbescheides oder Zuwendungsver-
trages. Soweit der Landesrechnungshof nichts 
Abweichendes bestimmt, sind ihm halbjährlich 

Übersichten über die erfolgten Bewilligungen 
von Zuwendungen, welche den Betrag von 
200.000 Euro übersteigen, zu übersenden.“

h)	 In Nummer 5.5.2 wird die Angabe „20“ durch die An-
gabe „30“ ersetzt.

i)	 Nach Nummer  5.5.3 wird folgende Nummer  5.6 ein-
gefügt:

„5.6	 Im Falle der Anwendung von festen Beträgen 
(Nummern 2.3 und 2.3.1) oder vereinfachten 
Kostenoptionen (Nummer  2.3.2) ist auf die 
Angabe der diesbezüglich tatsächlichen Aus-
gaben im zahlenmäßigen Nachweis zu ver-
zichten. Stattdessen erfolgt dort der Nachweis 
der erbrachten Leistungen oder Ergebnisse 
sowie im Falle der Pauschalsätze die An-
rechnung des entsprechenden Prozentsatzes.“

j)	 Nummer 6.4 wird wie folgt gefasst:

„6.4	 Das Verfahren für die Beteiligung der zu-
ständigen baufachtechnischen Prüfstelle rich-
tet sich nach den „Baufachlichen Ergänzungs-
bestimmungen für Zuwendungsmaßnahmen zu 
den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu 
§ 44 LHO - EZBau“ (Anlage 17 zu VV Nr. 6.4 
zu §  44 LHO), für die das für das staatliche 
Liegenschafts- und Hochbaumanagement zu-
ständige Ministerium zuständig ist.

	 Wenn nach EZBau zu verfahren ist, sind die 
Baufachlichen Nebenbestimmungen (NBest-
Bau - Anlage zu den EZBau) zum Bestandteil 
des Zuwendungsbescheides zu machen.“

k)	 In Nummer 7.2 wird im ersten Satz das Wort „zwei“ 
durch das Wort „drei“ ersetzt.

l)	 Nummer 8.2.5 wird wie folgt geändert:

aa)	 Im ersten Satz werden die Wörter „zwei Monaten“ 
durch die Wörter „drei Monaten“ ersetzt.

bb)	Im zweiten Satz werden die Wörter „nach dem“ 
durch das Wort „nachdem“ ersetzt.

m)	 Nummer 8.6 wird wie folgt gefasst:

„8.6	 Wird die Zuwendung nicht innerhalb von 
drei Monaten nach Auszahlung zur Erfüllung 
des Zuwendungszwecks verwendet (Num-
mer 8.2.5) und wird der Zuwendungsbescheid 
nicht widerrufen, sind regelmäßig für die 
Zeit von der Auszahlung bis zur zweckent-
sprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in 
Höhe von 5  Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verlangen.

	 Sofern die Förderung ausschließlich oder teil-
weise die Anwendung von festen Beträgen 
(Nummern  2.3 und 2.3.1) oder vereinfachten 
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Kostenoptionen (Nummer  2.3.2) vorsieht, 
wird auf die Einhaltung des Verbrauches der 
angeforderten Mittel innerhalb von drei Mona-
ten nach Auszahlung verzichtet. Dies gilt auch 
für bereits geförderte Ausgaben im Rahmen 
des Erstattungsprinzips, die nachträglich als 
nicht zuwendungsfähig ausgewiesen werden.

8.6.1	 Zinsen gemäß §  1 Absatz  1 VwVfGBbg in 
Verbindung mit § 49a Absatz 4 VwVfG sind 
nicht zu erheben, wenn bei der Prüfung des 
Verwendungsnachweises beziehungsweise der  
Verwendungsbestätigung festgestellt wird, dass 
der angeforderte Betrag innerhalb von drei Mo-
naten nach der Auszahlung zweckentsprechend 
verwendet worden ist. Die in besonderen 
Förderrichtlinien vorgesehenen Auszahlungs-
modalitäten bleiben unberührt.

	 Die Zinspflicht beginnt für zu früh angefor- 
derte Beträge, soweit sie nicht innerhalb  von 
drei  Monaten nach der Auszahlung zweckent-
sprechend verwendet worden sind, vom Aus-
zahlungstage an und endet mit Ablauf des Tages, 
der dem zweckentsprechenden Einsatz der Mit-
tel vorausgeht. Als Auszahlungstag im Sinne 
dieser Vorschrift gilt bei Überweisung regel-
mäßig der dritte Tag, nachdem die Landeskasse 
den Überweisungsauftrag an ihr Kreditinstitut 
gegeben hat (Buchungstag der Kasse). Die Re-
gelung findet naturgemäß keine Anwendung, 
wenn abweichend von Nummer  7 VV/VVG 
zugelassen worden ist, dass die Zuwendungen 
zu bestimmten Terminen oder bei Vorliegen be-
stimmter Voraussetzungen ausgezahlt werden 
(vgl. zum Beispiel Nummern 7.2, 7.3 VVG).

	 Zinsen sind auch für Zeiträume zwischen 
der Auszahlung und der Rückgabe der Zu-
wendung durch die Zuwendungsempfangende 
oder den Zuwendungsempfangenden zu er-
heben, wenn eine Rücknahme oder ein Wider-
ruf des Zuwendungsbescheides nicht vorliegt, 
die Zuwendung aber nicht alsbald nach der 
Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungs-
zwecks verwendet worden ist.“

n)	 Nummer 11.1.3 wird wie folgt gefasst:

„11.1.3	 die Bewilligungsbehörde in Ausübung ihres 
Ermessens Ergänzungen oder Erläuterungen zu 
verlangen hat und örtliche Erhebungen durch-
zuführen sind. Dabei kann die Bewilligungs-
behörde in Ausübung ihres Ermessens ergän- 
zend zu den örtlichen Erhebungen auch digi-
tale Erhebungen/Inaugenscheinnahmen vor- 
nehmen, soweit diese für eine Überprüfung  
der zweckentsprechenden Verwendung der Zu- 
wendung geeignet sind. Der Gesamtanteil der  
örtlichen sowie digitalen Erhebungen/Inau- 

genscheinnahmen sollte mindestens 5 vom 
Hundert aller vertieft zu prüfenden Nachweise 
ausmachen. Die Prüfung der Angaben in dem 
Zwischen- oder Verwendungsnachweis be-
ziehungsweise in der Verwendungsbestätigung 
sowie der Belege kann auf Stichproben be-
schränkt werden. Die vorgelegten Belege usw. 
sind an die Zuwendungsempfangende oder den 
Zuwendungsempfangenden zurückzugeben.

	 Bei Zuwendungen zur Projektförderung soll für 
die vertiefte Prüfung regelmäßig aus den ein-
gegangenen Nachweisen nach einer nach An-
hörung des Landesrechnungshofs zutreffenden 
Regelung eine stichprobenweise Auswahl von 
zu prüfenden Nachweisen getroffen werden.

	 Bei der Ausgestaltung des Stichprobenverfah- 
rens sind insbesondere folgende Kriterien zu 
berücksichtigen:

-	 Mindestanteil an Förderfällen und am 
Fördervolumen,

-	 besondere Berücksichtigung von Erstbewil- 
ligungen an eine Zuwendungsempfangende 
oder einen Zuwendungsempfangenden,

-	 Mindestprüfungsturnus bei Folgebewilli- 
gungen an eine Zuwendungsempfangende 
oder einen Zuwendungsempfangenden,

-	 Berücksichtigung von Erkenntnissen aus 
vorangegangenen Nachweisprüfungen.

	 Bei den in die Stichprobe fallenden Nach-
weisen sind die für die Prüfung erforder-
lichen Belege von der oder dem Zuwendungs-
empfangenden anzufordern oder bei ihr oder 
ihm einzusehen oder ergänzend in digita-
ler Form nach Absatz  1 zu erheben oder in 
Augenschein zu nehmen. Der Anhörung des 
Landesrechnungshofes zum Stichprobenver-
fahren bedarf es nicht, wenn die Bewilligungs-
behörde das standardisierte Stichprobenver-
fahren für die Auswahl vertieft zu prüfender 
Verwendungsnachweise für Zuwendungen zur 
Projektförderung (Anlage) anwendet.“

o)	 In Nummer 14.2.2 werden die Wörter „und um einen 
richtlinienspezifischen Demografiecheck zu ergänzen“ 
gestrichen.

4.	 Anlage 14 zu VV Nr. 5.1 zu § 44 LHO (ANBest-I) wird wie 
folgt geändert:

a)	 In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu Nr. 3 wie 
folgt gefasst:

„Nr. 3	 Vergabe von Aufträgen und Beschaffungen“.

b)	 In Nummer 1.5 werden im ersten Satz die Wörter „zwei 
Monaten“ durch die Wörter „drei Monaten“ ersetzt.



803Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 51 vom 17. Dezember 2025

c)	 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3	 Vergabe von Aufträgen und Beschaffungen

	 Es gilt der Grundsatz einer wirtschaftlichen 
und sparsamen Mittelverwendung.

3.1	 Sofern die Zuwendungsempfangenden öffent- 
liche Auftraggeber im Sinne des §  99 Num- 
mer  1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbe- 
werbsbeschränkungen (GWB), Sektorenauf- 
traggeber im Sinne des §  100 GWB oder 
Konzessionsgeber im Sinne des §  101 GWB 
sind, sind sie verpflichtet, die VV zu § 55 LHO 
in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

	 Sofern die Zuwendungsempfangenden öffent-
licher Auftraggeber im Sinne des § 99 Num-
mer 4 GWB sind und der zu vergebende Bau-
auftrag und - soweit einschlägig - ein damit 
in Verbindung stehender Dienstleistungsauf-
trag oder Wettbewerb den jeweils gültigen 
Schwellenwert nach §  106 GWB erreichen 
oder überschreiten, sind sie verpflichtet, die 
entsprechenden VV zu §  55 LHO in der je-
weils geltenden Fassung anzuwenden.

	 Verpflichtungen zur Anwendung von Vergabe-
recht aus anderen Rechtsgründen bleiben un-
berührt.

3.2	 Sofern die Zuwendungsempfangenden nicht 
unter Nummer  3.1 fallen, haben sie ab einem 
Beschaffungswert von mehr als 2.500  Euro 
(ohne Umsatzsteuer) mindestens drei vergleich-
bare Angebote oder Preisvergleiche einzuholen 
und die Auswahlgründe zu dokumentieren.

3.3	 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Ver-
gabeprüfungen beziehungsweise Prüfungen in  
Bezug auf die Einhaltung des Grundsatzes 
einer wirtschaftlichen und sparsamen Mittel-
verwendung durchzuführen.“

d)	 In Nummer 5.3 wird das Wort „zwei“ durch das Wort 
„drei“ ersetzt.

e)	 Nummer 6.3 wird wie folgt gefasst:

„6.3	 Die oder der Zuwendungsempfangende hat die 
Bücher, Belege und alle sonstigen Geschäfts-
unterlagen (Nummer  8.1 Satz  1) zehn Jahre 
nach Vorlage des Verwendungsnachweises 
aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrecht-
lichen oder anderen Vorschriften eine längere 
Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Die Be-
willigungsbehörde kann nach pflichtgemäßem 
Ermessen eine kürzere Aufbewahrungsfrist 
festlegen. Zur Aufbewahrung können auch 
Bild- oder Datenträger verwendet werden. 
Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren 
muss den jeweiligen Vorschriften oder Regeln 
(Nummer 6.1) entsprechen.“

5.	 Anlage 15 zu VV Nr. 5.1 zu § 44 LHO (ANBest-P) wird 
wie folgt geändert:

a)	 In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu Nr. 3 wie 
folgt gefasst:

„Nr. 3	 Vergabe von Aufträgen und Beschaffungen“.

b)	 In Nummer 1.2 wird im dritten Satz die Angabe „20“ 
durch die Angabe „30“ ersetzt.

c)	 In Nummer 1.4 werden im ersten Satz die Wörter „zwei 
Monaten“ durch die Wörter „drei Monaten“ ersetzt.

d)	 Nach Nummer 1.4.2 wird folgende Nummer 1.4.3 ein-
gefügt:

„1.4.3	 Sofern die Förderung ausschließlich oder teil-
weise über

-	 feste Beträge (VV Nr.  2.3 und 2.3.1 zu 
§ 44 LHO) oder

-	 vereinfachte Kostenoptionen (VV Nr. 2.3.2 
zu § 44 LHO)

	 erfolgt, wird auf die Einhaltung des Ver-
brauchs der angeforderten Mittel innerhalb 
von drei Monaten nach Auszahlung verzichtet.

	 Für die durch feste Beträge und vereinfachte 
Kostenoptionen abgedeckten Ausgaben ent-
fällt der Nachweis der Ausgaben. Davon 
unberührt sind im Zuwendungsbescheid be-
nannte Belege, die dem Nachweis der vor-
genannten festen Beträge oder vereinfachten 
Kostenoptionen dienen.“

e)	 Nummer 3 wird wie folgt gefasst.

„3	 Vergabe von Aufträgen und Beschaffungen

	 Es gilt der Grundsatz einer wirtschaftlichen 
und sparsamen Mittelverwendung.

3.1	 Sofern die Zuwendungsempfangenden öffent- 
liche Auftraggeber im Sinne des §  99 Num- 
mer  1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbe- 
werbsbeschränkungen (GWB), Sektoren-
auftraggeber im Sinne des §  100 GWB oder 
Konzessionsgeber im Sinne des §  101 GWB 
sind, sind sie verpflichtet, die VV zu § 55 LHO 
in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

	 Sofern die Zuwendungsempfangenden öffent-
licher Auftraggeber im Sinne des § 99 Num-
mer 4 GWB sind und der zu vergebende Bau-
auftrag und - soweit einschlägig - ein damit 
in Verbindung stehender Dienstleistungsauf-
trag oder Wettbewerb den jeweils gültigen 
Schwellenwert nach §  106 GWB erreichen 
oder überschreiten, sind sie verpflichtet, die 
entsprechenden VV zu §  55 LHO in der je-
weils geltenden Fassung anzuwenden.
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	 Verpflichtungen zur Anwendung von Vergabe-
recht aus anderen Rechtsgründen bleiben un-
berührt.

3.2	 Sofern die Zuwendungsempfangenden nicht 
unter Nummer 3.1 fallen, haben sie ab einem 
Beschaffungswert von mehr als 2.500  Euro 
(ohne Umsatzsteuer) mindestens drei ver- 
gleichbare Angebote oder Preisvergleiche ein-
zuholen und die Auswahlgründe zu dokumen-
tieren.

3.3	 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Ver-
gabeprüfungen beziehungsweise Prüfungen in  
Bezug auf die Einhaltung des Grundsatzes 
einer wirtschaftlichen und sparsamen Mittel-
verwendung durchzuführen.

	 Die Verpflichtungen aus den Nummern 3.1 und 
3.2 unterliegen keiner zuwendungsrechtlichen 
Überprüfung, soweit die durch Aufträge ver-
ursachten Ausgaben ausschließlich gefördert 
werden über

-	 feste Beträge (VV Nr.  2.3 und 2.3.1 zu 
§ 44 LHO) oder

-	 vereinfachte Kostenoptionen (VV Nr. 2.3.2 
zu § 44 LHO).“

f)	 Nummer 5.4 wird wie folgt gefasst:

„5.4	 die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge 
nicht innerhalb von drei Monaten nach Aus-
zahlung verbraucht werden können. Dies 
gilt nicht im Falle von Förderungen, die aus-
schließlich oder teilweise über feste Beträge 
oder vereinfachte Kostenoptionen erfolgen. Es 
wird auf Nummer 1.4.3 hingewiesen,“.

g)	 Nummer 6.1 wird wie folgt gefasst:

„6.1	 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb 
von sechs Monaten nach Erfüllung des Zu-
wendungszwecks, spätestens jedoch mit Ab-
lauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum 
folgenden Monats der Bewilligungsbehörde 
nachzuweisen (Verwendungsnachweis bezie- 
hungsweise Verwendungsbestätigung). Ist der 
Zuwendungszweck nicht bis zum Ablauf des 
Haushaltsjahres erfüllt, ist innerhalb von vier 
Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres 
über die in diesem Jahr erhaltenen Beträge ein 
Zwischennachweis zu führen.

	 Der Zwischennachweis ist entbehrlich

-	 wenn die Zuwendung der Erstattung zu-
wendungsfähiger, tatsächlich entstandener 
und gezahlter Ausgaben der Zuwendungs-
empfangenden im Rahmen des Zuwen- 
dungszwecks dient (Erstattungsprinzip),

-	 bei Vorhaben mit einem Durchführungs-
zeitraum von maximal zwölf Monaten, 
deren Zuwendungszweck nicht bis zum 
Ablauf des Haushaltsjahres erfüllt ist,

-	 wenn der Durchführungszeitraum des Vor-
habens bis zum 31.  Mai des Folgejahres 
endet,

-	 wenn die Zuwendung erst nach Abschluss 
und im Ergebnis der Verwendungsnach-
weisprüfung ausgezahlt wird.

	 Sachberichte als Teil eines Zwischennach-
weises gemäß Nummer  6.3 dürfen mit dem 
nächstfälligen Sachbericht verbunden werden, 
wenn der Berichtszeitraum für ein Haushalts-
jahr drei Monate nicht überschreitet.“

h)	 Der Nummer 6.2.2 wird folgender Absatz angefügt:

„Im Falle der Förderung über feste Beträge oder verein-
fachte Kostenoptionen sind nach den Vorgaben der Be-
willigungsbehörde ein angepasster zahlenmäßiger Nach-
weis und eine angepasste Belegliste einzureichen.“

i)	 Nummer 6.6 wird wie folgt gefasst:

„6.6	 Die oder der Zuwendungsempfangende hat 
die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabe-
belege) über die Einzelzahlungen und die Ver-
träge über die Vergabe von Aufträgen - auch 
im Falle der Verwendungsbestätigung - sowie 
alle sonst mit der Förderung zusammen-
hängenden Unterlagen (Nummer  7.1 Satz  1) 
sowie im Falle des Nachweises beziehungs-
weise der Bestätigung der Verwendung auf 
elektronischem Wege eine Ausfertigung des 
Verwendungsnachweises beziehungsweise der  
Verwendungsbestätigung zehn Jahre nach ihrer 
Vorlage aufzubewahren, sofern nicht nach 
steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine 
längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Die  
Bewilligungsbehörde kann nach pflichtgemä- 
ßem Ermessen eine kürzere Aufbewahrungs-
frist festlegen. Zur Aufbewahrung können auch 
Bild- oder Datenträger verwendet werden. Das 
Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchfüh- 
rung oder einer in der öffentlichen Verwal- 
tung allgemein zugelassenen Regelung ent-
sprechen.“

6.	 Anlage 16 zu VV Nr. 5.1 zu § 44 LHO (ANBest-EU 14) 
wird wie folgt geändert:

a)	 In Nummer 1.2 wird im dritten Satz die Angabe „20“ 
durch die Angabe „30“ ersetzt.

b)	 In Nummer 1.4.a werden im ersten Satz des dritten Ab-
satzes sowie im ersten Satz des vierten Absatzes jeweils 
die Wörter „zwei Monaten“ durch die Wörter „drei Mo-
naten“ ersetzt.
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c)	 In Nummer 5.1.4.a werden im ersten Satz die Wörter 
„zwei Monaten“ durch die Wörter „drei Monaten“ er-
setzt.

d)	 In Nummer 6.1.a wird der vierte Absatz wie folgt gefasst:

„Der Zwischennachweis ist entbehrlich

-	 für Gemeinden und den gemeindlichen Bereich,
-	 wenn Zuwendungsmittel erst nach Abschluss und 

im Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung aus- 
gezahlt werden,

-	 wenn der Durchführungszeitraum des Vorhabens 
bis zum 31. Mai des Folgejahres endet,

-	 bei Vorhaben mit einem Durchführungszeitraum 
von maximal zwölf Monaten, deren Zuwendungs-
zweck nicht bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 
erfüllt ist,

-	 für Vorhaben, die aus dem EFRE gefördert werden,
-	 wenn die Zuwendung der Erstattung zuwendungs-

fähiger, tatsächlich entstandener und gezahlter Aus-
gaben der Zuwendungsempfangenden im Rahmen 
des Zuwendungszwecks dient (Erstattungsprinzip).“

e)	 In Nummer 8.2.1.a werden die Wörter „zwei Monaten“ 
durch die Wörter „drei Monaten“ ersetzt.

f)	 In Nummer 8.4.a werden die Wörter „zwei Monaten“ 
durch die Wörter „drei Monaten“ ersetzt.

7.	 Anlage 16a zu VV Nr. 5.1 zu § 44 LHO (ANBest-EU 21) 
wird wie folgt geändert:

a)	 In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu Nr. 5 wie 
folgt gefasst:

„Nr. 5	 Pflichten der oder des Zuwendungsempfan- 
genden“.

b)	 In Nummer 1.2 wird im dritten Satz die Angabe „20“ 
durch die Angabe „30“ ersetzt.

c)	 In Nummer  1.4.a werden im ersten Satz des dritten  
Absatzes sowie im ersten Satz des vierten Absatzes 
jeweils die Wörter „zwei Monaten“ durch die Wörter 
„drei Monaten“ ersetzt.

d)	 Die Überschrift zu Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

„5	 Pflichten der oder des Zuwendungsempfangen- 
den“.

e)	 In Nummer  5.2.4.a werden im ersten Satz des ersten 
Absatzes die Wörter „zwei Monaten“ durch die Wörter 
„drei Monaten“ ersetzt.

f)	 In Nummer 8.2.1.a werden die Wörter „zwei Monaten“ 
durch die Wörter „drei Monaten“ ersetzt.

g)	 In Nummer 8.4.a werden die Wörter „zwei Monaten“ 
durch die Wörter „drei Monaten“ ersetzt.

8.	 Die Anlage (NBest-Bau) zur Anlage 17 zu VV Nr. 5.1 zu 
§ 44 LHO (EZBau) wird wie folgt geändert:

a)	 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1	 Vergabe und Ausführung

	 Die oder der Zuwendungsempfangende hat die 
zuständige baufachtechnische Prüfstelle recht-
zeitig über die jeweils vorgesehene Vergabe-
art, den Baubeginn und die Beendigung der 
Zuwendungsbaumaßnahme zu unterrichten.

	 Bei der Durchführung von Zuwendungsbau-
maßnahmen ist die Verwendung der Form-
blätter des Vergabe- und Vertragshandbuchs 
des Bundes den Zuwendungsempfangenden 
freigestellt.

	 Es gilt der Grundsatz einer wirtschaftlichen 
und sparsamen Mittelverwendung.

1.1	 Sofern die Zuwendungsempfangenden öffent- 
liche Auftraggeber im Sinne des §  99 Num- 
mer  1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbe- 
werbsbeschränkungen (GWB), Sektorenauf- 
traggeber im Sinne des §  100 GWB oder 
Konzessionsgeber im Sinne des §  101 GWB 
sind, sind sie verpflichtet, die VV zu § 55 LHO 
in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

	 Sofern die Zuwendungsempfangenden öffent-
licher Auftraggeber im Sinne des § 99 Num-
mer 4 GWB sind und der zu vergebende Bau-
auftrag und - soweit einschlägig - ein damit 
in Verbindung stehender Dienstleistungsauf-
trag oder Wettbewerb den jeweils gültigen 
Schwellenwert nach §  106 GWB erreichen 
oder überschreiten, sind sie verpflichtet, die 
entsprechenden VV zu §  55 LHO in der je-
weils geltenden Fassung anzuwenden.

	 Verpflichtungen zur Anwendung von Vergabe-
recht aus anderen Rechtsgründen bleiben un-
berührt.

1.2	 Sofern die Zuwendungsempfangenden nicht 
unter Nummer 1.1 fallen, haben sie ab einem 
Beschaffungswert von mehr als 2.500  Euro 
(ohne Umsatzsteuer) mindestens drei ver- 
gleichbare Angebote oder Preisvergleiche ein-
zuholen und die Auswahlgründe zu dokumen-
tieren.“

b)	 Nummer 4.1 wird wie folgt gefasst:

„4.1	 Der Verwendungsnachweis ist nach Muster 2 
EZBau zu erstellen.

	 Der Nachweis, wann und in welchen Einzel-
beträgen die Bauausgaben geleistet wurden, 
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wird durch die Baurechnung beziehungsweise 
bei Baumaßnahmen der Deutschen Bahn AG 
durch das Ausgabeblatt (Nummer 3 NBest-Bau)  
geführt. Die Baurechnung beziehungsweise bei  
Baumaßnahmen der Deutschen Bahn AG das 
Ausgabeblatt ist zur Prüfung bereitzuhalten. 
Die Baurechnung beziehungsweise bei Bau-
maßnahmen der Deutschen Bahn AG das Aus- 
gabeblatt ist mindestens zehn Jahre nach Vor-
lage des Verwendungsnachweises beziehungs-
weise gemäß der Zweckbindungsfrist aufzu-
bewahren. Die Bewilligungsbehörde kann nach  
pflichtgemäßem Ermessen eine kürzere Aufbe- 
wahrungsfrist festlegen. Dem Verwendungs-
nachweis sind nur Ablichtungen des Bauaus- 
gabebuches beziehungsweise bei Baumaß-
nahmen der Deutschen Bahn AG des Aus- 
gabeblattes, eine Ausgabengegenüberstellung 
(gemäß Anhang 9 BbgRZBau) und die Berech- 
nung nach Nummer  3.2.8 NBest-Bau beizu-
fügen.“

9.	 Nummer 8 der Anlage 19 zu VV Nr. 14.2.1 zu § 44 LHO 
(Grundsätze der Förderrichtlinien) wird wie folgt gefasst:

„8	 Geltungsdauer

Förderprogramme sind zur Überprüfung des Programm-
erfolgs grundsätzlich zu befristen. Daher sind in der 
entsprechenden Förderrichtlinie die Zeitpunkte an-
zugeben, zu denen die Förderrichtlinie in Kraft und 
außer Kraft treten soll. Die Geltungsdauer sollte drei 
Jahre nicht überschreiten. Eine Verlängerung der Lauf-
zeit ist nur möglich, wenn zugleich das Ergebnis der 
Überprüfung vorgelegt wird. Bei Fördermitteln aus 
EU-Programmen kann die Laufzeit der Richtlinie den 
Gesamtzeitraum einer Förderperiode umfassen; eine 
Überprüfung nach der Hälfte der Förderperiode sollte 
erfolgen.“
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„Anlage 20 
zu VV Nr. 14.2.2 zu § 44 LHO

Checkliste zu Förderprogrammen

1	 Grundlagen

Bezeichnung des Förderprogramms/der Förderrichtlinie:

Haushaltsstelle(n) (Kapitel, Titelgruppe(n), Titel):

Zugehörigkeit zu EU-, Bundes-Programm(en) (Bezeichnung, ggf. Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion):

Geltungsdauer des Förderprogramms/der Förderrichtlinie (kommender Programmzeitraum):

Zusammenhang der Förderung mit den prioritären Zielen der Landesregierung:

Begründung der Abweichungen von den VV Nr. 1 bis 13 zu § 44 LHO sowie der Änderungen der bisherigen Förderinhalte und 
-modalitäten (Beifügen einer Änderungsfassung):

Darlegung und Begründung, ob eine Kombination mit Programmen Dritter ganz oder teilweise möglich oder ausgeschlossen ist:

Erfüllung der Mitteilungspflichten der zuständigen Behörden gegenüber der EU-KOM in Zusammenhang mit der Nutzung von 
beihilfenrechtlichen Vorschriften (beispielsweise Notifizierungen, Freistellungsverordnungen, De-minimis-Verordnung):

2	 Mitteleinsatz

20 . .
in tausend
Euro

20 . .
in tausend
Euro

20 . .
in tausend
Euro

20 . .
in tausend
Euro

20 . .
in tausend
Euro

Erläuterung

Landesmittel
Bundesmittel
EU-Mittel
Eigenmittel der Zuwendungsempfangenden 
Gesamtvolumen der Maßnahmen  
(ggf. geschätzt)

3	 Wirksamkeit der Förderung

Beschreibung qualitativer Förderziele der Richtlinie:

10.	Anlage 20 zu VV Nr. 14.2.2 zu § 44 LHO (Checkliste zu 
Förderprogrammen) wird wie folgt gefasst:
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Indikatoren für die vorstehenden qualitativen Förderziele
Indikatoren der Förderung 20 . . 20 . . 20 . . 20 . . 20 . . Erläuterung

Ergebnis der (indikatorgestützten) Überprüfung, ob und inwieweit die qualitativen Förderziele der Richtlinie erreicht wurden 
(Erfolgskontrolle).
Angabe der Gründe für das Erfordernis einer (ggf. modifizierten) Fortsetzung der Förderung.

Welche Regelungen/Maßnahmen sieht die Richtlinie vor, um Mitnahmeeffekte und Doppelförderung auszuschließen beziehungs- 
weise zu minimieren?

Wie viele Anträge wurden in der laufenden Förderperiode beziehungsweise vergangenen Richtlinienlaufzeit gestellt?

Wie viele Anträge wurden in der laufenden Förderperiode beziehungsweise vergangenen Richtlinienlaufzeit bewilligt?

4	 Umfang der Zuwendung

Begründung der Abweichung vom Grundsatz der Teilfinanzierung entsprechend den Vorgaben der VV Nr. 2.4 für den außer-
gemeindlichen und VVG Nr. 2.5 für den gemeindlichen Bereich zu § 44 LHO:

Wenn der Fördersatz für den gemeindlichen Bereich > 60 Prozent ist, bitte begründen, welche Folgen eine Senkung des Förder-
satzes mit sich bringen würde:

Unterschreitung der Bagatellgrenze von 2.500 Euro für den außergemeindlichen Bereich beziehungsweise 5.000 Euro für den 
gemeindlichen Bereich (wie hoch war im letzten abgeschlossenen Förderjahr der Anteil an den bewilligten Anträgen und an der 
Bewilligungssumme):

Anteil an den bewilligten Anträgen Anteil an der Bewilligungssumme

Was sind die Gründe für die Unterschreitung der Bagatellgrenze?“.
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11.	Die VVG zu § 44 LHO werden wie folgt geändert:

a)	 Nummer 1.4.6 wird wie folgt gefasst:

„1.4.6	 Beträgt die Zuwendung des Landes mehr als 
200.000 Euro, ist der Landesrechnungshof zu 
unterrichten.“

b)	 Nummer 2.3 wird wie folgt gefasst.

„2.3	 Der Bemessung der zuwendungsfähigen Aus-
gaben sollen, soweit dies sachgerecht ist, feste 
Beträge (Richtwerte, Pauschalen) zugrunde 
gelegt werden. Diese Beträge können auch 
nach Vomhundertsätzen anderer zuwendungs-
fähiger Ausgaben bemessen werden.

2.3.1	 Für eine Bemessung von zuwendungsfähigen 
Ausgaben nach festen Beträgen kommen vor 
allem Projekte in Betracht,

-	 bei denen einzelne Ausgaben nur mit er-
heblichem Aufwand genau festgestellt und 
belegt werden können, jedoch eine sach-
gerechte Pauschalierung dieser Ausgaben 
(zum Beispiel als Vomhundertanteil von 
vorgesehenen Ausgaben) möglich ist, oder

-	 bei denen - wie bei bestimmten Baumaß- 
nahmen - für einzelne oder mehrere glei-
che Teile der Maßnahme über die voraus-
sichtlichen Ausgaben Richtwerte vorlie- 
gen oder festgelegt werden können. Die 
Bemessung von zuwendungsfähigen Aus-
gaben nach Richtwerten setzt - soweit bei 
der Maßnahme die zuständige baufach-
technische Prüfstelle zu beteiligen ist - die 
Anerkennung der Richtwerte durch diese 
Verwaltung voraus.

2.3.2	 Sofern das europäische Beihilfenrecht nicht 
entgegensteht, können bei Zuwendungen bei 
der Bemessung der zuwendungsfähigen Aus-
gaben folgende Vereinfachungen orientiert 
an den Leitlinien der Europäischen Union zu 
vereinfachten Kostenoptionen zur Anwendung 
kommen:

	 Zuwendungsfähige Ausgaben eines Vorhabens 
können in pauschalierter Form gemäß einer 
vordefinierten Methode bemessen werden, zum 
Beispiel anhand eines Referenzbetrages pro Ein-
heit (Kosten je Einheit) oder unter Anwendung 
eines Prozentsatzes (Pauschalfinanzierung) oder  
von Pauschalbeträgen. Die Ermittlung von 
Beträgen für Standardeinheiten, von Prozent-
sätzen für Pauschalfinanzierungen sowie von 
Pauschalbeträgen ist mit entsprechender Sorg-
falt basierend auf einer fairen, ausgewogenen 
und überprüfbaren Berechnungsmethode vor-
zunehmen und hat so zu erfolgen, dass Über-
finanzierungen vermieden werden.

	 Maßgeblich für die Ermittlung sind die Fest-
legungen der EU. Von der Europäischen Union 
definierte vereinfachte Kostenoptionen kön-
nen entsprechend angewendet werden.

	 Bei mehrjähriger Anwendung sind die verein-
fachten Kostenoptionen grundsätzlich auf fort-
bestehende Angemessenheit zu prüfen.

	 Eine Kombination der mittels vereinfachter 
Kostenoptionen pauschalierten Ausgaben ist 
sowohl untereinander als auch mit tatsäch-
lichen Ausgaben innerhalb einer Zuwendung 
möglich. Dabei ist eine Doppelfinanzierung 
derselben Ausgaben auszuschließen.

-	 Im Fall von Kosten je Einheit werden die 
zuwendungsfähigen Ausgaben oder ein 
Teil der zuwendungsfähigen Ausgaben 
eines Vorhabens aus dem im Voraus fest-
gelegten Betrag für eine Standardeinheit 
und der Anzahl der zu berücksichtigenden 
Standardeinheiten ermittelt. Die Standard-
einheit sollte so definiert sein, dass sie 
klar abgrenzbar ist und zur Erfüllung des 
geförderten Ziels beiträgt. Kosten je Ein-
heit finden normalerweise auf leicht fest-
zustellende Mengen Anwendung.

-	 Im Fall der Pauschalfinanzierung werden 
die pauschalierten zuwendungsfähigen Aus- 
gaben anhand eines vorab festgelegten Pro-
zentsatzes berechnet, der auf bestimmte an-
dere Ausgaben anzuwenden ist.

-	 Im Fall von Pauschalbeträgen werden als 
Sonderfall der Ausgaben je Einheit alle 
betreffenden oder Teile der zuwendungs-
fähigen Ausgaben eines Vorhabens in 
Form eines vorab bestimmten Betrages 
festgesetzt.

2.3.3	 Bei der Anwendung von festen Beträgen 
(Nummern  2.3 und 2.3.1) oder vereinfachten 
Kostenoptionen (Nummer  2.3.2) sollen auch 
Erleichterungen bei der Antragstellung, der 
Antragsprüfung oder der Erstellung des Ver-
wendungsnachweises und dessen Prüfung 
festgelegt werden (siehe auch Nummer  5.1 
vorletzter Satz sowie Nummer  5.5). In der 
Förderrichtlinie beziehungsweise im Zuwen- 
dungsbescheid ist klar und abschließend zu be-
nennen, welche Ausgabenkategorien damit ab-
gedeckt sind.“

c)	 Nummer 2.5 wird wie folgt gefasst:

„2.5	 Bei der Festsetzung des Vomhundertsatzes 
ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ge-
meinde (GV) angemessen zu berücksichtigen. 
Der Förderungsrahmen beträgt bei Anteil- und 
Festbetragsfinanzierung 40 vom Hundert bis 
höchstens 80 vom Hundert der zuwendungs-
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fähigen Ausgaben, es sei denn, dass aufgrund 
von Rechtsvorschriften oder Regelungen nach 
den Nummern 14.1 und 14.2 abweichende 
Vomhundertsätze vorgeschrieben worden sind. 
Vomhundertsätze zwischen 60 vom Hundert 
und 80 vom Hundert kommen grundsätzlich 
nur für Gemeinden (GV) in Betracht, die nach-
weislich nicht in der Lage sind, entsprechend 
höhere Eigenanteile über 20 vom Hundert zu 
erbringen.

	 Eine Zuwendung darf ausnahmsweise zur 
Vollfinanzierung bewilligt werden, wenn euro-
pa- oder bundesrechtliche Vorgaben eine Voll-
finanzierung vorsehen.“

d)	 Nummer 4.2 wird wie folgt gefasst:

„4.2	 Eine Kopie des Zuwendungsbescheides ist 
mit einer Kopie des Antrages dem Landes-
rechnungshof auf Anforderung zu übersenden. 
Dies gilt gleichermaßen für nachträgliche Än- 
derungen des Zuwendungsbescheides. Soweit  
der Landesrechnungshof nichts Abweichendes 
bestimmt, sind ihm halbjährlich Übersichten  
über die erfolgten Bewilligungen von Zuwen- 
dungen, welche den Betrag von 200.000 Euro 
übersteigen, zu übersenden.“

e)	 In Nummer 5.4.1 wird die Angabe „20“ durch die An-
gabe „30“ ersetzt.

f)	 Nach Nummer 5.4.2 wird folgende Nummer 5.5 eingefügt:

„5.5	 Im Falle der Anwendung von festen Beträgen 
(Nummern  2.3 und 2.3.1) oder vereinfachten 
Kostenoptionen (Nummer  2.3.2) ist auf die 
Angabe der diesbezüglich tatsächlichen Aus-
gaben im zahlenmäßigen Nachweis zu ver-
zichten. Stattdessen erfolgt dort der Nachweis 
der erbrachten Leistungen oder Ergebnisse 
sowie im Falle der Pauschalsätze die An-
rechnung des entsprechenden Prozentsatzes.“

g)	 In Nummer  7.4 werden die Wörter „zwei Monaten“ 
durch die Wörter „drei Monaten“ ersetzt.

h)	 In Nummer 8.2.5 werden die Wörter „zwei Monaten“ 
durch die Wörter „drei Monaten“ ersetzt.

i)	 Nummer 8.6 wird wie folgt gefasst:

„8.6	 Wird die Zuwendung nicht innerhalb von 
drei Monaten nach Auszahlung zur Erfüllung 
des Zuwendungszwecks verwendet (Num-
mer 8.2.5) und wird der Zuwendungsbescheid 
nicht widerrufen, sind regelmäßig für die 
Zeit von der Auszahlung bis zur zweckent-
sprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen 
in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu ver-

langen. Dies gilt nicht in den Fällen der Num-
mern 7.2 und 7.3.

	 Sofern die Förderung ausschließlich oder teil-
weise die Anwendung von festen Beträgen 
(Nummern  2.3 und 2.3.1) oder vereinfachten 
Kostenoptionen (Nummer  2.3.2) vorsieht, 
wird auf die Einhaltung des Verbrauches der 
angeforderten Mittel innerhalb von drei Mona-
ten nach Auszahlung verzichtet. Dies gilt auch 
für bereits geförderte Ausgaben im Rahmen 
des Erstattungsprinzips, die nachträglich als 
nicht zuwendungsfähig ausgewiesen werden.“

j)	 Nummer 11.1 wird wie folgt gefasst:

„11.1	 Die Bewilligungsbehörde, die nach Num-
mer 1.4 zuständige oder sonst beauftragte Stel-
le hat - auch im Hinblick auf die Jahresfrist (§ 1 
Absatz 1 VwVfGBbg in Verbindung mit § 48 
Absatz 4, § 49 Absatz 2 Satz 2 und § 49 Absatz 3 
Satz 2 VwVfG) - unverzüglich nach Eingang 
des Verwendungsnachweises zu prüfen, ob 
nach den Angaben im Verwendungsnachweis 
Anhaltspunkte für die Geltendmachung eines 
Erstattungsanspruchs gegeben sind. Im Übri-
gen kann aus den eingegangenen Nachweisen 
beziehungsweise Bestätigungen nach einer im 
Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof 
zu treffenden Regelung eine stichprobenweise 
Auswahl von zu prüfenden Verwendungsnach-
weisen getroffen werden. Bei Verwendungs-
bestätigungen sind ausreichende Stichproben-
kontrollen zu gewährleisten, die 10 vom 
Hundert der Fälle nicht unterschreiten sollen. 
Der Anhörung des Landesrechnungshofes zum 
Stichprobenverfahren bedarf es nicht, wenn 
die Bewilligungsbehörde das standardisierte 
Stichprobenverfahren für die Auswahl ver-
tieft zu prüfender Verwendungsnachweise für   
Zuwendungen zur Projektförderung (Anlage) 
anwendet. Bei den ausgewählten Zuwendungs-
fällen ist zu prüfen, ob

11.1.1	 der Verwendungsnachweis beziehungsweise 
die Verwendungsbestätigung den im Zuwen- 
dungsbescheid (einschließlich der Nebenbe- 
stimmungen) festgelegten Anforderungen ent-
spricht,

11.1.2	 die Zuwendung nach den Angaben im Ver-
wendungsnachweis beziehungsweise in der 
Verwendungsbestätigung zweckentsprechend 
verwendet worden ist, wobei in Form von 
Stichproben nachzuvollziehen ist, ob - soweit 
möglich - die Grundsätze der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit beachtet worden sind,

11.1.3	 der mit der Zuwendung beabsichtigte Zweck 
erreicht worden ist; dabei ist grundsätzlich 
eine abschließende und - soweit in Betracht 
kommend - eine begleitende Erfolgskontrolle 
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durchzuführen. Die Bewilligungsbehörde kann  
in Ausübung ihres Ermessens Ergänzungen 
oder Erläuterungen verlangen und örtliche 
Erhebungen durchführen. Dabei kann die 
Bewilligungsbehörde in Ausübung ihres Er-
messens ergänzend zu den örtlichen Er-
hebungen auch digitale Erhebungen/Inaugen-
scheinnahmen vornehmen, soweit diese für 
eine Überprüfung der zweckentsprechenden 
Verwendung der Zuwendung geeignet sind.“

k)	 Der Nummer 14.2 wird folgender Absatz angefügt:

„Bei der Erarbeitung von Förderrichtlinien für Zu-
wendungen an den gemeindlichen Bereich ist VV 
Nr. 14.2.1 zu § 44 LHO zu beachten.“

12.	Anlage 21 zu VVG Nr. 5.1 zu § 44 LHO (ANBest-G) wird 
wie folgt geändert:

a)	 In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu Nr. 3 wie 
folgt gefasst:

„Nr. 3  Vergabe von Aufträgen und Beschaffungen“.

b)	 Nummer 1.2 wird wie folgt geändert:

aa)	 Im dritten Satz wird die Angabe „20“ durch die  
Angabe „30“ ersetzt.

bb)	Im vierten Satz werden die Wörter „Kostengruppen 
1000 bis 7000“ durch die Wörter „Kostengruppen 
100 bis 700“ ersetzt.

c)	 In Nummer 1.4.2 werden die Wörter „zwei Monaten“ 
durch die Wörter „drei Monaten“ ersetzt.

d)	 In Nummer 1.4.4 werden die Wörter „zwei Monaten“ 
durch die Wörter „drei Monaten“ ersetzt.

e)	 Nummer 1.4.6 wird wie folgt gefasst:

„1.4.6	 Sofern die Förderung ausschließlich oder teil-
weise über

-	 feste Beträge (VVG Nr.  2.3 und 2.3.1 zu 
§ 44 LHO) oder

-	 vereinfachte Kostenoptionen (VVG Nr. 2.3.2  
zu § 44 LHO)

	 erfolgt, wird auf die Einhaltung des Ver-
brauchs der angeforderten Mittel innerhalb 
von drei Monaten nach Auszahlung verzichtet.

	 Für die durch feste Beträge und vereinfachte 
Kostenoptionen abgedeckten Ausgaben ent-
fällt der Nachweis der Ausgaben. Davon 
unberührt sind im Zuwendungsbescheid be-
nannte Belege, die dem Nachweis der vor-
genannten festen Beträge oder vereinfachten 
Kostenoptionen dienen.“

f)	 Nach Nummer 1.4.6 wird folgende Nummer 1.4.7 ein-
gefügt:

„1.4.7	 Die Zuwendungen sind auf einem gesonderten 
Konto zu bewirtschaften.“

g)	 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3	 Vergabe von Aufträgen und Beschaffungen

	 Es gilt der Grundsatz einer wirtschaftlichen 
und sparsamen Mittelverwendung.

3.1	 Sofern die Zuwendungsempfangenden öffent- 
liche Auftraggeber im Sinne des §  99 Num- 
mer  1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbe- 
werbsbeschränkungen (GWB), Sektorenauf- 
traggeber im Sinne des §  100 GWB oder 
Konzessionsgeber im Sinne des §  101 GWB 
sind, sind sie verpflichtet, die VV zu § 55 LHO 
in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

	 Sofern die Zuwendungsempfangenden öffent-
licher Auftraggeber im Sinne des § 99 Num-
mer 4 GWB sind und der zu vergebende Bau-
auftrag und - soweit einschlägig - ein damit 
in Verbindung stehender Dienstleistungsauf-
trag oder Wettbewerb den jeweils gültigen 
Schwellenwert nach §  106 GWB erreichen 
oder überschreiten, sind sie verpflichtet, die 
entsprechenden VV zu §  55 LHO in der je-
weils geltenden Fassung anzuwenden.

	 Verpflichtungen zur Anwendung von Vergabe-
recht aus anderen Rechtsgründen bleiben un-
berührt.

3.2	 Sofern die Zuwendungsempfangenden nicht 
unter Nummer  3.1 fallen, haben sie ab einem 
Beschaffungswert von mehr als 2.500  Euro 
(ohne Umsatzsteuer) mindestens drei ver- 
gleichbare Angebote oder Preisvergleiche einzu-
holen und die Auswahlgründe zu dokumentieren.

3.3	 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Ver-
gabeprüfungen beziehungsweise Prüfungen in  
Bezug auf die Einhaltung des Grundsatzes 
einer wirtschaftlichen und sparsamen Mittel-
verwendung durchzuführen.

	 Die Verpflichtungen aus den Nummern 3.1 und 
3.2 unterliegen keiner zuwendungsrechtlichen 
Überprüfung, soweit die durch Aufträge ver-
ursachten Ausgaben ausschließlich gefördert 
werden über

-	 feste Beträge (VVG Nr.  2.3 und 2.3.1 zu 
§ 44 LHO) oder

-	 vereinfachte Kostenoptionen (VVG Nr. 2.3.2 
zu § 44 LHO).“
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h)	 Nummer 5.4 wird wie folgt gefasst:

„5.4	 die angeforderten oder ausgezahlten Beträge in 
den Fällen der Nummern 1.4.2 und 1.4.4 nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Auszahlung 
verbraucht werden können. Dies gilt nicht im 
Falle von Förderungen, die ausschließlich oder 
teilweise über feste Beträge oder vereinfachte 
Kostenoptionen erfolgen. Es wird auf Num-
mer 1.4.6 hingewiesen,“.

i)	 Der Nummer 7.4 wird folgender Absatz angefügt:

„Im Falle der Förderung über feste Beträge oder ver-
einfachte Kostenoptionen ist nach den Vorgaben der 
Bewilligungsbehörde ein angepasster zahlenmäßiger 
Nachweis einzureichen.“

j)	 Nummer 7.7 wird wie folgt gefasst:

„7.7	 Die oder der Zuwendungsempfangende hat die 
Belege und Verträge sowie alle sonst mit der 
Förderung zusammenhängenden Unterlagen 

sowie im Fall des Nachweises beziehungs-
weise der Bestätigung der Verwendung auf 
elektronischem Wege eine Ausfertigung des 
Verwendungsnachweises beziehungsweise der 
Verwendungsbestätigung zehn Jahre nach Vor- 
lage des Verwendungsnachweises beziehungs- 
weise der Verwendungsbestätigung aufzube- 
wahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen 
oder anderen Vorschriften eine längere Auf-
bewahrungsfrist bestimmt ist. Die Bewilligungs-
behörde kann nach pflichtgemäßem Ermessen 
eine kürzere Aufbewahrungsfrist festlegen. Zur 
Aufbewahrung können auch Bild- oder Daten-
träger verwendet werden. Das Aufnahme- und 
Wiedergabeverfahren muss den Grundsätzen 
einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein 
zugelassenen Regelung entsprechen.“

k)	 In Nummer 9.2.1 werden die Wörter „zwei Monaten“ 
durch die Wörter „drei Monaten“ ersetzt.

l)	 In Nummer  9.4 werden die Wörter „zwei Monaten“ 
durch die Wörter „drei Monaten“ ersetzt.
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„Grundmuster 1 zu VVG Nr. 3.1 
(Antrag)

Das Grundmuster enthält die für die Abwicklung einer Zuwendung erforderlichen Angaben. Im Interesse einer einheitlichen Vor-
druckgestaltung wurde davon abgesehen, für die Förderung von konsumtiven Ausgaben und Investitionsmaßnahmen (vgl. Num-
mer 2.3 VVG) verschiedene Grundmuster zu entwickeln. Soweit weitergehende Angaben aus förderungsspezifischen Gründen not-
wendig sind, ist das Muster zu ergänzen. Werden Förderrichtlinien (vgl. Nummer 14.2 VVG) erlassen, sollen ergänzende Angaben 
zum Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) in der Förderrichtlinie näher bestimmt werden.

Anleitungen:

1	 Gliederung des Grundmusters

1	 Antragstellende Person
2	 Maßnahme
3	 Gesamtkosten
4	 Finanzierungsplan
5	 Beantragte Förderung
6	 Begründung
7	 Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen
8	 Erklärungen
9	 Anlagen
10	 Ergebnis der Antragsprüfung durch die zuständige baufachtechnische Prüfstelle (VVG Nr. 6)

2	 Zum Grundmuster

Zu Nummer 2 - Maßnahme -

Kurze, eindeutige Bezeichnung der beabsichtigten Maßnahme; Umfang, Notwendigkeit usw. der Maßnahme sind unter Num-
mer 6 - Begründung - zu klären.

Zu Nummer 3 - Gesamtkosten -

Angabe der Gesamtkosten der Maßnahme; die aufgegliederte Berechnung der Ausgaben ist in der dem Antrag beizufügenden 
Kostenberechnung darzustellen. Art und Umfang der Kostengliederung sind den förderungsspezifischen Bedürfnissen anzu-
passen.

Zu Nummer 4 - Finanzierungsplan -

Im Finanzierungsplan sollen - soweit bekannt - regelmäßig nur die zuwendungsfähigen Ausgaben dargestellt werden. Soweit 
der Antragsteller zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, soll dies bei der Ermittlung der Ausgaben berücksichtigt werden.

Zu Nummer 9 - Anlagen -

Da im Grundmuster die in den einzelnen Förderbereichen erforderlichen Antragsunterlagen nicht erschöpfend aufgezählt wer-
den können, sind die Angaben nur beispielhaft. Bei Hochbaumaßnahmen sind in den Antrag in jedem Fall die in VVG Nr. 6.4 in 
Verbindung mit den Baufachlichen Ergänzungsbestimmungen zu den VV zu § 44 LHO (EZBau) genannten Antragsunterlagen 
aufzunehmen.

13.	Grundmuster 1 zu VVG Nr. 3.1 (Antrag) zu § 44 LHO wird 
wie folgt gefasst:
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_____________________________
(Anschrift der Bewilligungsbehörde)

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung

_____________________________
(Betr.:)

_____________________________
(Bezug:)

1	 Antragstellende Person

Name/Bezeichnung:

Anschrift: Straße/PLZ/Ort/Landkreis:

Auskunft erteilt: Name/Tel. (Durchwahl)/E-Mail-Adresse:

Gemeindekennziffer:

Bankverbindung: IBAN:

BIC: 

Bezeichnung des Kreditinstituts:

Landesplanerische Kennzeichnung:

2	 Maßnahme

Bezeichnung/angesprochener Zuwendungsbereich:
Durchführungszeitraum: von/bis:

3	 Gesamtkosten

Laut beiliegendem Kostenvoranschlag/ 
beiliegender Kostengliederung/Euro
Beantragte Zuwendung/Euro

4	 Finanzierungsplan

Zeitpunkt der voraussichtlichen Fälligkeit
(Kassenwirksamkeit)
20.. 20.. 20..

und folgende
in 1000 Euro

1 2 3 4
4.1  Gesamtkosten (Nummer 3)

4.2  Eigenanteil

4.3  Leistungen Dritter (ohne öffentliche Förderung)

4.4 � Beantragte/bewilligte öffentliche Förderung 
(ohne Nummer 4.5) durch

4.5 � Beantragte Zuwendung 
(Nummern 3 und 5)
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5	 Beantragte Förderung

Zuwendungsbereich Zuweisung
Euro

Darlehen
Euro

Schuldendiensthilfen
Euro

vom Hundert  
der Gesamtkosten

1 2 3 4 5

Summe:

6	 Begründung

6.1	 Zur Notwendigkeit der Maßnahme (unter anderem Raumbedarf, Standort, Konzeption, Ziel, Zusammenhang mit anderen 
Maßnahmen, Maßnahmen desselben Aufgabenbereichs in vorhergehenden oder folgenden Jahren, alternative Möglich-
keiten, Nutzen)

6.2	 Zur Notwendigkeit der Förderung und zur Finanzierung (unter anderem Eigenmittel, Förderhöhe, Landesinteresse an der 
Maßnahme, alternative Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten)

7	 Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen

(Darstellung der angestrebten Auslastung beziehungsweise des Kostendeckungsgrades, Tragbarkeit der Folgelasten für die an-
tragstellende Person, Folgelasten für die antragstellende Person, Finanzlage der antragstellenden Person usw.)

8	 Erklärungen

Die antragstellende Person erklärt, dass

8.1	 mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides ohne vorherige Zu-
stimmung der Bewilligungsbehörde nicht begonnen wird; als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der 
Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten,

8.2	 sie im Rahmen dieser Maßnahme zum Vorsteuerabzug

	 nicht berechtigt ist,

	 berechtigt ist und dies bei der Berechnung der Gesamtkosten (Nummer 3) berücksichtigt hat (Preise ohne Umsatzsteuer),

8.3	 die in diesem Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) gemachten Angaben vollständig und richtig sind,
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9	 Anlagen (zum Beispiel Zuwendungen für Baumaßnahmen)

-	 Bau- und/oder Raumprogramm
-	 Vollständige Entwurfszeichnungen sowie Auszug aus Flurkarte und Lageplan
-	 Erläuterungsbericht mit genauer Beschreibung der Baumaßnahme und Ausführungsart sowie der Beschaffenheit des Bau-

grundes
-	 Bericht über den Stand der bauaufsichtlichen und sonst erforderlichen Genehmigungen, die - soweit bereits vorhanden - bei-

zufügen sind
-	 Kostenberechnung, aufgegliedert in Kostengruppen nach DIN 277 oder Wohn- und Nutzflächenberechnung nach DIN 283
-	 Angabe der vorgesehenen Vergabeverfahren
-	 Bauzeitplan
-	 Vergleichsberechnungen für Anschaffungs- oder Herstellungskosten und in besonders begründeten Fällen eine Wirtschaft-

lichkeits- und Folgekostenberechnung.

____________________	 ___________________________________
(Ort/Datum)	  (Rechtsverbindliche Unterschrift)

10	 Ergebnis der Antragsprüfung durch die zuständige baufachtechnische Prüfstelle (VVG Nr. 6)

1.	 Nach Prüfung der dem Antrag beigefügten Pläne, Erläuterungen, Kostenberechnungen und sonstigen Unterlagen wird fest-
gestellt, dass die Baumaßnahme den baulichen Anforderungen und hinsichtlich der Planung und Konstruktion den Grund-
sätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit - nicht - entspricht.

Die baufachliche Stellungnahme wurde beigefügt.

2.	 für die Durchführung der Baumaßnahme hat die antragstellende Person folgende Kosten veranschlagt:

________________ Euro

3.	 Aufgrund der Prüfung wird folgender Betrag als angemessen erachtet:

________________ Euro

____________________	 ___________________________________
(Ort/Datum)	  (Rechtsverbindliche Unterschrift)“.

14.	Grundmuster 2 zu VVG Nr. 4.1 (Zuwendungsbescheid) zu 
§ 44 LHO wird wie folgt gefasst:

„Grundmuster 2 zu VVG Nr. 4.1 
(Zuwendungsbescheid)

Das Grundmuster enthält die für die Bewilligung einer Zuwendung erforderlichen Angaben. Im Interesse einer einheitlichen Vor-
druckgestaltung wurde davon abgesehen, für die Förderung von konsumtiven Ausgaben und Investitionsmaßnahmen verschiedene 
Grundmuster zu entwickeln. Soweit weitergehende Angaben, insbesondere besondere Nebenbestimmungen, erforderlich werden, 
ist das Muster zu ergänzen. Werden Förderrichtlinien erlassen, sollen ergänzende Angaben (zum Beispiel zu den zuwendungs-
fähigen Gesamtausgaben, zu den Rückzahlungsmodalitäten bei der Gewährung von Darlehen und zu den besonderen Neben-
bestimmungen) in der Förderrichtlinie näher bestimmt werden.
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(Anschrift der Bewilligungsbehörde)

Az.:  _________________________ _________________, den ______20..
Ort, Datum

Telefon:  _______________________

(Anschrift der oder des Zuwendungsempfangenden)

Zuwendungsbescheid 
(Projektförderung)

Zuwendung des Landes Brandenburg

Zuwendungszweck: 

Ihr Antrag vom 

Anlage: Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gemeinden (GV) (ANBest-G)

I.

1	 Bewilligung

Auf Ihren vg. Antrag vom                     bewillige ich Ihnen

für die Zeit vom ________________ bis __________________ (Bewilligungszeitraum)

eine Zuwendung in Höhe von __________________________________ Euro
(in Buchstaben: _____________________________________________ Euro)

2	 Zur Durchführung folgender Maßnahme

(Genaue Bezeichnung des Zuwendungszwecks und - wenn mithilfe der Zuwendung Gegenstände erworben oder hergestellt 
werden - gegebenenfalls die Angabe, wie lange die Gegenstände für den Zuwendungszweck gebunden sind. Soweit mit dem 
Zuwendungsbescheid keine abweichenden Regelungen getroffen werden, beginnt die zeitliche Bindung mit Beginn des auf das 
Ende des Durchführungszeitraums folgenden Monats.)
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3	 Finanzierungsart/-höhe

Die Zuwendung wird in der Form der

	 Anteilfinanzierung in Höhe von
	 (Höchstbetrag s. Zuwendungsbetrag)  v. H.
	 Festbetragsfinanzierung zu zuwendungsfähigen Gesamtausgaben
in Höhe von  Euro

als 	 Zuweisung (Zuschuss)
	 Darlehen
	 Schuldendiensthilfe

gewährt.

4	 Zuwendungsfähige Gesamtausgaben
(ausfüllen, wenn beantragter und bewilligter Betrag nicht übereinstimmen oder andere Gründe die Darstellung er-
forderlich machen)

Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben wurden wie folgt ermittelt:

5	 Bewilligungsrahmen

Von der Zuwendung entfallen auf

Ausgabeermächtigungen:  Euro

Verpflichtungsermächtigungen:  Euro
davon 20..  Euro

20..  Euro
20..  Euro

6	 Auszahlung

Die Zuwendung wird im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel aufgrund der Anforderungen nach den ANBest-G ausgezahlt.

II.

Nebenbestimmungen

Die beigefügten ANBest-G sind Bestandteil dieses Bescheides.
Abweichend oder ergänzend hierzu wird Folgendes bestimmt:

III.

Rechtsbehelfsbelehrung

                                                   
(Unterschrift)“.
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„Grundmuster 3 zu VVG Nr. 10.3 
(Verwendungsnachweis)

Das Grundmuster enthält die zum Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuwendung erforderlichen Mindest-
angaben. Im Interesse einer einheitlichen Vordruckgestaltung wurde davon abgesehen, für die Förderung von konsumtiven 
Ausgaben und Investitionsmaßnahmen verschiedene Grundmuster zu entwickeln. Gemäß VVG Nr. 10.1 ist ein einfacher Ver-
wendungsnachweis zu verlangen.

                                                             
(Zuwendungsempfangende bzw.  
Zuwendungsempfangender)

_________________, den ______20..
Ort, Datum

Telefon:  _______________________

(Anschrift der Bewilligungsbehörde)

_______________________________ 
_______________________________

Verwendungsnachweis

Zuwendungszweck:    
    

Durch Zuwendungsbescheid(e) der (Bewilligungsbehörde)

vom Az.: über Euro

vom Az.: über Euro

wurden zur Finanzierung der o. a. Maßnahmen insgesamt bewilligt über Euro

Es wurden ausgezahlt insgesamt: Euro

I.	 Sachbericht

(Kurze Darstellung der durchgeführten Maßnahme, unter anderem Beginn, Maßnahmendauer, Abschluss, Nachweis des ge-
förderten Personals, Erfolg und Auswirkungen der Maßnahme, etwaige Abweichungen von den dem Zuwendungsbescheid zu-
grundeliegenden Planungen und vom Finanzierungsplan; soweit technische Dienststellen der oder des Zuwendungsempfangenden 
beteiligt waren, sind die Berichte dieser Stellen beizufügen.)

15.	Grundmuster 3 zu VVG Nr. 10.3 (Verwendungsnachweis) 
zu § 44 LHO wird wie folgt gefasst:
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II.	 Zahlenmäßiger Nachweis

1	 Einnahmen

Art
Eigenanteil, Leistungen Dritter, Zuwendungen

Lt. Zuwendungsbescheid Lt. Abrechnung

Euro v. H. Euro v. H.

Eigenanteil

Leistungen Dritter
(ohne öffentliche Förderung)

Bewilligte öffentliche Förderung durch

Zuwendung des Landes

Insgesamt 100 100

2	 Ausgaben

Ausgabengliederung1 Lt. Zuwendungsbescheid Lt. Abrechnung

insgesamt davon  
zuwendungsfähig

insgesamt davon  
zuwendungsfähig

Euro Euro Euro Euro

Insgesamt

III.	Bestätigungen

Die vorgenannten Angaben stimmen mit dem/den Zuwendungsbescheid(en) und dem Bauausgabebuch überein. In Kenntnis der 
strafrechtlichen Bedeutung unvollständiger oder falscher Angaben wird versichert, dass

-	 die Einnahmen und Ausgaben nach den Rechnungsunterlagen im Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben angefallen 
sind (bei Förderung von Baumaßnahmen: und mit der Baurechnung übereinstimmen),

-	 die nicht zuwendungsfähigen Beträge, Rückforderungen und Rückzahlungen abgesetzt wurden,
-	 die Zuwendung ausschließlich zur Erfüllung des im Bewilligungsbescheid näher bezeichneten Zuwendungszwecks ver-

wendet wurde,
-	 die im Zuwendungsbescheid, einschließlich der dort enthaltenen Nebenbestimmungen, genannten Bedingungen und Auf-

lagen eingehalten wurden.

Der oder dem Unterzeichnenden ist bekannt, dass die Zuwendung im Falle ihrer zweckwidrigen Verwendung der Rückforderung 
und Verzinsung unterliegt.

(Ort/Datum)	 (Rechtsverbindliche Unterschrift)

1	 Hier sind nur die Summen der Kostengruppen (bei Hochbauten nach DIN 276 gegliedert; bei anderen Baumaßnahmen nach Maßgabe des Zuwendungsbescheides) anzu-
geben.
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IV.	Ergebnis der Prüfung durch die gemeindliche/kreisliche Rechnungsprüfung

Der Verwendungsnachweis wurde anhand der vorliegenden Unterlagen geprüft. Es ergaben sich keine - die nachstehenden - Be-
anstandungen.

(Ort/Datum)	 (Rechtsverbindliche Unterschrift)

V.	 Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung durch die zuständige baufachtechnische Prüfstelle (VVG Nr. 6)

Der Verwendungsnachweis wurde baufachlich geprüft. Aufgrund stichprobenweiser Überprüfung der Bauausführung und der 
Rechnungsbelege wird die Übereinstimmung der Angaben im Verwendungsnachweis mit der Baurechnung und mit der Örtlich-
keit bescheinigt. Die baufachliche Stellungnahme ist beigefügt.

(Ort/Datum)	 (Rechtsverbindliche Unterschrift)

VI.	Ergebnis der Prüfung durch die Bewilligungsbehörde (VVG Nr. 11.3)

Der Verwendungsnachweis wurde anhand der vorliegenden Unterlagen geprüft. Es ergaben sich keine - die nachstehenden - Be-
anstandungen.

(Ort/Datum)	 (Rechtsverbindliche Unterschrift)“.

-	 die Zuwendung nach den Angaben im Zwischen- oder 
Verwendungsnachweis beziehungsweise der Verwen- 
dungsbestätigung und gegebenenfalls den Belegen und 
Verträgen sowie Unterlagen über die Vergabe von Auf-
trägen zweckentsprechend verwendet worden ist,

-	 gegebenenfalls Ergänzungen oder Erläuterungen zu ver-
langen und örtliche Erhebungen durchzuführen sind.

Die Prüfung der Angaben in dem Zwischen- oder Ver-
wendungsnachweis beziehungsweise der Verwendungs-
bestätigung sowie der Belege kann auf Stichproben be-
schränkt werden. Die vorgelegten Belege usw. sind an die 
oder den Zuwendungsempfangenden zurückzugeben.

Bei Zuwendungen zur Projektförderung soll für die vertiefte 
Prüfung regelmäßig aus den eingegangenen Nachweisen 
nach einer nach Anhörung des Landesrechnungshofs zu 
treffenden Regelung eine stichprobenweise Auswahl von 
zu prüfenden Nachweisen getroffen werden.

Abweichend hiervon kann für den Anwendungsbereich der 
VVG zu § 44 LHO aus den eingegangenen Nachweisen be-
ziehungsweise Verwendungsbestätigungen nach einer im 
Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof zu treffenden 
Regelung eine stichprobenweise Auswahl von zu prüfen-
den Verwendungsnachweisen getroffen werden. Bei Ver-
wendungsbestätigungen sind ausreichende Stichproben-
kontrollen zu gewährleisten, die 10 vom Hundert der Fälle 
nicht unterschreiten sollen. 

Der Anhörung des Landesrechnungshofs bedarf es gemäß 
VV beziehungsweise VVG nicht, wenn die Bewilligungs-

16.	Nach Anlage 22 zu VVG Nr. 10.4 zu § 44 LHO wird fol-
gende Anlage 22a eingefügt:

„Anlage 22a 
zu VV/VVG Nr. 11.1 zu § 44 LHO

Standardisiertes Stichprobenverfahren für die Aus-
wahl vertieft zu prüfender Verwendungsnachweise  

für Zuwendungen zur Projektförderung

Anlage
Berechnung Stichprobenumfang16a

Nach VV/VVG Nr. 11.1 zu § 44 LHO hat die Bewilligungs-
behörde, die nach VV/VVG Nr.  1.4 zu §  44 LHO zu-
ständige oder sonst beauftragte Stelle nach Eingang des 
Zwischen- oder Verwendungsnachweises beziehungs-
weise der Verwendungsbestätigung zunächst festzustellen, 
ob nach den Angaben im Nachweis Anhaltspunkte für die 
Geltendmachung eines Erstattungsanspruchs gegeben sind. 
Anschließend sind die Nachweise vertieft zu prüfen.

Hierbei ist zu prüfen, ob

-	 der Zwischen- oder Verwendungsnachweis beziehungs-
weise die Verwendungsbestätigung den im Zuwendungs-
bescheid (einschließlich der Nebenbestimmungen) fest- 
gelegten Anforderungen entspricht,

16a	 Veröffentlicht unter https://www.lvnbb.de/bb-intern/hh-land-bb/de/anbieter/ 
haushaltsangelegenheiten-des-landes-brandenburg/gesetze-und-vorschriften/.
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behörde, die nach VV/VVG Nr.  1.4 zu §  44 LHO zu-
ständige oder sonst beauftragte Stelle das folgende Ver-
fahren anwendet:

1	 Grundgesamtheit

Die Grundgesamtheit für die erste Stichprobe (GG  1) 
eines Jahres bilden alle im Zeitraum vom 1.  Januar bis 
30.  Juni eingegangenen Zwischen- oder Verwendungs-
nachweise beziehungsweise Verwendungsbestätigungen für 
Bewilligungen aufgrund desselben Förderprogramms be-
ziehungsweise derselben Förderrichtlinie beziehungsweise 
aufgrund einer gemeinsamen Zweckbestimmung, sofern sie 
nicht aufgrund eines Förderprogramms oder einer Förder-
richtlinie erfolgen.

Die Grundgesamtheit für die zweite Stichprobe (GG 2) 
eines Jahres sind die entsprechenden Nachweise, die im 
Zeitraum 1. Juli bis 31. Dezember eingegangen sind.

Für die Zuordnung zu der Grundgesamtheit GG 1 und GG 2 
ist der erste Eingang des Nachweises entscheidend, nicht 
seine Fälligkeit.

2	 Stichprobenauswahl

Keine Stichprobenauswahl ist zulässig und alle Nachweise 
der GG 1 beziehungsweise GG 2 sind vertieft zu prüfen, 
wenn in dem unter Nummer 1 genannten Zeitraum jeweils 
30 oder weniger Nachweise eingegangen sind (GG 1 ≤ 30; 
GG 2 ≤ 30).

Gehen je Zeitraum mehr als 30 Nachweise ein (GG 1 > 30; 
GG 2 > 30), erfolgt die Auswahl der Stichprobe nach dem 
reinen Zufallsprinzip (Lotterieverfahren). Hierbei besteht 
für alle Nachweise der GG  1 beziehungsweise GG  2 die 
gleiche Wahrscheinlichkeit, ausgewählt zu werden.

2.1	Stichprobenumfang

Der erforderliche Stichprobenumfang, das heißt die Anzahl 
der vertieft zu prüfenden Nachweise, hängt von folgenden 
drei Faktoren ab:

(1)	 Standardabweichung der Grundgesamtheit (p)

Die Standardabweichung bestimmt sich im Sinne dieses 
Stichprobenverfahrens danach, inwieweit damit zu rechnen 
ist, dass die Nachweise mit Fehlern behaftet sind. Der Wert p  
ist standardmäßig auf 0,5 festzulegen.

(2)	Konfidenzniveau (z)

Um eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit zu erreichen, 
dass die Ergebnisse der vertieft zu prüfenden Nachweise 
der Stichprobe auf die GG 1 beziehungsweise GG 2 über-
tragbar sind, ist der Wert für das Konfidenzniveau auf 
95  Prozent festzulegen und entsprechend ein z-Wert von 
1,96 anzuwenden.

(3)	 Fehlergrenze (e)

Die Fehlergrenze ist die maximale Abweichung der Stich-
probenergebnisse von den realen Werten in GG  1 be-
ziehungsweise GG 2. Sie ist standardmäßig mit dem Wert 
0,15 anzusetzen.

Die Bewilligungsbehörde, die nach VV/VVG Nr.  1.4 zu 
§  44 LHO zuständige oder sonst beauftragte Stelle kann 
den Wert für die Fehlergrenze nach seiner Einschätzung 
auch mit einem niedrigeren Wert ansetzen (0,01 ≤ e ≤ 0,14). 
Dabei kann sie insbesondere berücksichtigen, dass ein 
Förderprogramm/eine Förderrichtlinie

-	 in der Vorgängerfassung fehlerauffällig war,
-	 im Wesentlichen Zuwendungsempfangende hat, die mit  

Förderverfahren weniger vertraut sind, weil sie bei-
spielsweise erstmals eine Zuwendung erhalten (Erst-
bewilligungen),

-	 komplexe Fördervoraussetzungen aufweist.

Ein höherer Wert für e als 0,15 ist nicht zulässig.

Anhand der für die Faktoren anzusetzenden Werte ist 
der Stichprobenumfang mit der folgenden Formel zu be-
rechnen:

z2×p(1-p)
e2

=

1,962×0,5(1-0,5)
0,152

= notwendige 
Stichprobe

1+
(z2×p(1-p)

1+
1,962×0,5(1-0,5)

e2×GG 0,152×GG

Das Ergebnis ist auf die nächste ganze Zahl aufzurunden.

Beispiel für eine 250 Verwendungsnachweise umfassende 
GG 1:

1,962×0,5(1-0,5)
0,152

= 36,46 = Umfang der Stichprobe: 
37 Nachweise

1+
1,962×0,5(1-0,5)

0,152×250

2.2	Stichprobenziehung

Die Stichprobe ist in dem gemäß Nummer  2 ermittelten 
Umfang nach dem Zufallsprinzip zu ziehen.

Die Ziehung aus der GG  1 soll innerhalb der ersten vol-
len Kalenderwoche nach dem 1.  Juli des laufenden Jah-
res erfolgen; die aus der GG 2 innerhalb der ersten vollen 
Kalenderwoche nach dem 1. Januar des Folgejahres.

3	 Maßnahmen bei erheblichen Feststellungen

Kommt es bei 25 Prozent der vertieft zu prüfenden Nach-
weise zu monetären Feststellungen und führen diese zu 
einer Reduzierung der jeweils bewilligten Zuwendung von 
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20 Prozent oder mehr, ist ab der nächsten Stichprobenaus-
wahl das Konfidenzniveau auf 97 Prozent zu erhöhen. Die 
Formel zur Bestimmung des Umfangs der Stichprobe ist 
mit dem entsprechenden z-Wert von 2,17 anzuwenden.

Kommt es weiterhin in 25 Prozent der danach vertieft zu 
prüfenden Nachweise zu monetären Feststellungen und 
führen diese zu einer Reduzierung der jeweils bewilligten 
Zuwendung von 20 Prozent oder mehr, ist ab der nächsten 
Stichprobenauswahl das Konfidenzniveau auf 99  Prozent 
zu erhöhen und ein z-Wert von 2,58 anzuwenden.

Wird bei einer Vielzahl der vertieft zu prüfenden Ver-
wendungsnachweise derselbe Fehler festgestellt und be-
stehen Anhaltspunkte, dass es sich hierbei um einen syste-
matischen Fehler handelt, hat die Bewilligungsbehörde, die 
nach VV/VVG Nr. 1.4 zu § 44 LHO zuständige oder sonst 
beauftragte Stelle mit dem für das Programm/die Richtlinie 
zuständigen Ministerium Rücksprache zu halten.

Formale Feststellungen führen zu keiner Ausweitung des 
Stichprobenumfangs.

4	 Dokumentation

Die Verfahrensschritte sind schriftlich zu dokumentieren. 
Die Dokumentation hat je Ziehung Folgendes zu enthalten:

(1)	 Tabellarische Übersicht über die GG 1 beziehungsweise 
GG 2 gemäß Nummer 1 (Mindestangaben: Förderpro- 
gramm/-richtlinie, Vorgangsnummer, Eingangsdatum 
Verwendungsnachweis, Bewilligte Zuwendung).

(2)	 Werte, die Grundlage der Berechnung gemäß Num-
mer 2 waren (Werte für GG 1 beziehungsweise GG 2 
und e). Soweit eine Erhöhung des Konfidenzniveaus 
gemäß Nummer  3 erforderlich war, ist dies zu ver-
merken und der entsprechende z-Wert anzugeben.

(3)	 Ergebnis der Berechnung gemäß Nummer 2.

(4)	 Verwendetes Zufallsverfahren (zum Beispiel Benen- 
nung des Zufallsgenerators, Excel-Funktion).

(5)	 Tabellarische Übersicht der aus den Übersichten GG  1 
beziehungsweise  GG 2 nach Nummer 4 (1) zur vertief- 
ten Prüfung ausgewählten Verwendungsnachweise (Min- 
destangaben: Förderprogramm/-richtlinie, Vorgangsnum- 
mer, Eingangsdatum Verwendungsnachweis, Bewilligte 
Zuwendung).

(6)	 Tabellarische Übersicht der finanziellen Ergebnisse 
der vertieften Prüfung der Verwendungsnachweise zu 
GG 1 beziehungsweise GG 2 (Mindestangaben: Förder-
programm/-richtlinie; Vorgangsnummer; Eingangsdatum 
Verwendungsnachweis; Bewilligte Zuwendung; Be-
trag, um den die bewilligte Zuwendung im Ergebnis 
der Verwendungsnachweisprüfung reduziert wurde).“

17.	In VV Nr. 2.1 zu § 58 LHO werden die Wörter „nach dem 
Neunten Teil der Insolvenzordnung (InsO)“ durch die Wör-
ter „nach dem Zehnten Teil der Insolvenzordnung (InsO)“ 
ersetzt.

18.	VV Nr. 3.3 zu § 63 LHO wird wie folgt gefasst:

„3.3	 In den Fällen der Nummer  3.1 kann die oberste 
Landesbehörde ohne Einwilligung des für Finanzen 
zuständigen Ministeriums Ausnahmen zulassen, wenn 
der volle Wert des Vermögensgegenstandes den Be-
trag von 25.000 Euro im Einzelfall nicht übersteigt.“

19.	Die VV zu § 64 LHO werden wie folgt geändert:

a)	 Im vierten und siebten Satz der Nummer 1.1.2 wird das 
Wort „Finanzen“ jeweils durch die Wörter „das staat-
liche Liegenschafts- und Hochbaumanagement“ er-
setzt.

b)	 Nummer 1.2.1 wird wie folgt gefasst:

„1.2.1	 Landeseigene Grundstücke, die nicht für Ver-
waltungszwecke des Landes oder im Rahmen 
des Gemeingebrauchs im Aufgabenbereich des 
Landes benötigt werden, werden bis auf Weite-
res vom für das staatliche Liegenschafts- und 
Hochbaumanagement zuständigen Ministe-
rium verwaltet. Abweichend davon erfolgt die 
Verwaltung der WGT-Liegenschaften und der 
Bodenreformliegenschaften von dem für Fi-
nanzen zuständigen Ministerium.“

c)	 Im zweiten und dritten Satz der Nummer 1.2.2 wird das 
Wort „Finanzen“ jeweils durch die Wörter „das staat-
liche Liegenschafts- und Hochbaumanagement“ er-
setzt.

d)	 In Nummer  2.2 wird das Wort „Finanzen“ durch die 
Wörter „das staatliche Liegenschafts- und Hochbau-
management“ ersetzt.

e)	 Im ersten, zweiten und vierten Satz der Nummer  2.3 
wird das Wort „Finanzen“ jeweils durch die Wörter „das 
staatliche Liegenschafts- und Hochbaumanagement“ 
ersetzt.

f)	 Im ersten und zweiten Satz der Nummer 2.4 wird das 
Wort „Finanzen“ jeweils durch die Wörter „das staat-
liche Liegenschafts- und Hochbaumanagement“ ersetzt.

g)	 Nummer 3.2 wird wie folgt gefasst:

„3.2	 Die Abgabe landeseigener Grundstücke aus 
dem Allgemeinen Grundvermögen (Finanz-
vermögen) wird durch Vereinbarung zwischen 
dem für das staatliche Liegenschafts- und 
Hochbaumanagement zuständigen Ministe-
rium und der Dienststelle geregelt, bei der ein 
Bedarf auftritt. Bei der Abgabe von Grund-
stücken im WGT-Liegenschafts- oder Boden-
reformvermögen ist das für Finanzen zu-
ständige Ministerium zuständig.

3.2.1	 Bei Dauerbedarf gehen die abgegebenen 
Grundstücke in das Verwaltungsgrundvermö- 
gen (Verwaltungsvermögen) der empfangenden 
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Dienststelle über. Bei vorübergehendem Be-
darf verbleiben die abgegebenen Grundstücke 
im Allgemeinen Grundvermögen (Finanzver-
mögen). Ist eine gemeinsame Benutzung eines 
Grundstücks durch Dienststellen verschiedener 
Geschäftsbereiche vorgesehen, so kommt ei- 
ne dauernde Abgabe in der Regel nur an die 
Dienststelle in Betracht, die den größten Nutz-
flächenanteil erhält (vgl. Nummer 1.1.2).

3.2.2	 Die Abgabe von Grundstücken bedarf der Ein-
willigung des für das staatliche Liegenschafts- 
und Hochbaumanagement zuständigen Minis-
teriums. Ausgenommen hiervon ist die Abgabe 
von WGT-Liegenschafts- und Bodenreform-
grundstücken, die der Einwilligung des für Fi-
nanzen zuständigen Ministeriums bedarf. Die 
Einwilligung kann für bestimmte Fallgruppen 
auch allgemein erteilt werden.

3.2.3	 Ein Entgelt für die Abgabe von Grundstücken 
aus dem Allgemeinen Grundvermögen (Finanz- 
vermögen) wird nicht erhoben.“

h)	 Nummer 3.3 wird wie folgt gefasst:

„3.3	 Die unmittelbare Abgabe von Grundstücken von 
einer Dienststelle an eine andere Dienststelle 
eines anderen Geschäftsbereichs ohne vorherige 
Zuführung an das Allgemeine Grundvermögen 
(Finanzvermögen) ist nur mit Einwilligung 
des für das staatliche Liegenschafts- und Hoch-
baumanagement zuständigen Ministeriums zu-
lässig. Ausgenommen hiervon ist die unmittel-
bare Abgabe von WGT-Liegenschafts- und 
Bodenreformgrundstücken des Allgemeinen 
Grundvermögens, die der Einwilligung des für 
Finanzen zuständigen Ministeriums bedarf. Die 
Einwilligung kann für bestimmte Fallgruppen 
auch allgemein erteilt werden. Nummer 3.2.3 
ist sinngemäß anzuwenden.“

i)	 In Nummer  3.5 wird das Wort „Finanzen“ durch die 
Wörter „das staatliche Liegenschafts- und Hochbau-
management“ ersetzt.

j)	 Nummer 4.1 wird wie folgt gefasst:

„4.1	 Die Durchführung von Grundstücksveräuße- 
rungen obliegt bis auf Weiteres dem für das 
staatliche Liegenschafts- und Hochbau-
management zuständigen Ministerium. Dabei 
wird insbesondere geprüft, ob ein Grundstück, 
das nicht mehr für Verwaltungszwecke oder im 
Rahmen des Gemeingebrauchs im Aufgaben-
bereich des Landes benötigt wird, für das Land 
entbehrlich ist (§ 63 Absatz 2). Für die Durch-
führung von Grundstücksveräußerungen im 
WGT-Liegenschafts- und Bodenreformvermö- 
gen ist das für Finanzen zuständige Ministe-
rium zuständig; Satz 1 und Satz 2 gelten ent-
sprechend.“

k)	 Nummer 4.3 wird wie folgt gefasst:

„4.3	 Für die Wertermittlung kann das für das staat-
liche Liegenschafts- und Hochbaumanagement 
zuständige Ministerium Dienststellen der Bau-
verwaltung des Landes bei der Bewertung in 
Anspruch nehmen. Bei der Durchführung von 
Grundstücksveräußerungen im WGT-Liegen-
schafts- und Bodenreformvermögen gilt Satz 1 
für das für Finanzen zuständige Ministerium 
entsprechend. Nummer 2 zu § 63 bleibt hier-
von unberührt.“

l)	 Nummer 4.5 wird wie folgt gefasst:

„4.5	 Grundstücke, deren voller Wert unterhalb be-
stimmter, vom für das staatliche Liegenschafts- 
und Hochbaumanagement zuständigen Ministe-
rium im Einvernehmen mit dem für Finanzen 
zuständigen Ministerium festgesetzter Gren-
zen liegt, können von den obersten Landes-
behörden für andere Dienststellen in eigener 
Verantwortung veräußert werden.“

m)	 In Nummer  4.6 wird das Wort „Finanzen“ durch die 
Wörter „das staatliche Liegenschafts- und Hochbau-
management“ ersetzt.

n)	 Nummer 4.8 wird wie folgt gefasst:

„4.8	 Werden Zahlungserleichterungen nach Num-
mer  4.7 gewährt, so ist vorzusehen, dass 
mindestens ein Drittel des Grundstückskauf-
preises nach Maßgabe der Nummer 4.7 Satz 1, 
der Rest äußerstenfalls in fünf Jahresraten 
bezahlt wird. Das Restkaufgeld ist regel-
mäßig durch Eintragung eines erststelligen 
Grundpfandrechts im Grundbuch des Kauf-
grundstücks zu sichern. Für die Verzinsung 
des Restkaufgeldes gilt Nummer 1.4 zu § 59. 
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des für 
das staatliche Liegenschafts- und Hochbau-
management zuständigen Ministeriums. Das 
gilt bei der Durchführung von Grundstücks-
veräußerungen im WGT-Liegenschafts- und 
Bodenreformvermögen für das für Finanzen 
zuständige Ministerium entsprechend.“

o)	 Im ersten Satz der Nummer 5.1 wird das Wort „Finan-
zen“ durch die Wörter „das staatliche Liegenschafts- 
und Hochbaumanagement“ ersetzt.

p)	 Nummer 6.1 wird wie folgt gefasst:

„6.1	 Die Bestellung von Erbbaurechten nach § 64 
Absatz  4 setzt voraus, dass die Grundstücke 
für Zwecke des Landes dauernd entbehrlich 
sind. Bei der Veräußerung von Erbbaurechten 
sind die Vorschriften über die Veräußerung von 
Grundstücken entsprechend anzuwenden. Das 
Nähere regelt das für das staatliche Liegen-
schafts- und Hochbaumanagement zuständige 
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Gebühren der Sonderabfallgesellschaft 
Brandenburg/Berlin mbH

Bekanntmachung des Ministeriums für Land- und 
Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

Vom 27. November 2025

Nach § 2 der Verordnung über die Gebühren der zentralen Ein-
richtung zur Organisation der Entsorgung gefährlicher Abfälle 
vom 7. April 2000 (GVBl. II S. 104), die zuletzt durch Artikel 1 
der Verordnung vom 8.  Oktober 2020 (GVBl. II Nr.  96) ge-
ändert worden ist, sind die maßgeblichen Prozentsätze der Ge-
bührenermittlung zu veröffentlichen, die ab 1. Januar 2026 bis 
einschließlich 31. Dezember 2026 gelten:

Abfälle zur Beseitigung:� 1,4 % der Entsorgungskosten
Abfälle zur Verwertung:� 1,15 % der Entsorgungskosten

Die Bekanntmachung über die Gebühren der Sonderabfall-
gesellschaft Brandenburg/Berlin mbH vom 2. Dezember 2024 
(ABl. S. 1459) verliert ab dem 1. Januar 2026 ihre Gültigkeit.

Erste Änderung der Verwaltungsvorschrift  
Technische Baubestimmungen - VV TB1

Erlass 
des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung 

Vom 27. November 2025

I.

Die Anlage (zu Nummer  3) der Verwaltungsvorschrift Tech-
nische Baubestimmungen - VV TB vom 3.  Mai 2023 (ABl. 
S. 492) wird wie folgt gefasst:

„Anlage 
(zu Nummer 3)

Landesrechtliche Abweichungen 
gegenüber der Muster-Verwaltungsvorschrift 

Technische Baubestimmungen 
für das Land Brandenburg

In der Verwaltungsvorschrift sind unter den Abschnitten A 2.2 
und A  5.2 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, 
Bemessung, Ausführung und Technische Anforderungen an 
Bauteile sowie an bestimmte bauliche Anlagen und ihre Teile 
gemäß §  86a Absatz  2 der Brandenburgischen Bauordnung 
konkretisiert.

1	 Gemäß §  86a Absatz  5 Satz  2 der Brandenburgischen 
Bauordnung gelten abweichend von der Verwaltungsvor-
schrift die von der obersten Bauaufsichtsbehörde bekannt-
gemachten Richtlinien und Verordnungen zu den nach-
folgend laufenden Nummern:

A 2.2.1.10

Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektri-
sche Anlagen im Land Brandenburg vom 15. August 2014 
(GVBl. II Nr. 61), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
19. Februar 2025 (GVBl. II Nr. 17)

A 2.2.1.12

Brandenburgische Feuerungsverordnung vom 13.  Januar 
2006 (GVBl. II S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 13. März 2023 (GVBl. II Nr. 17, S. 1)

A 2.2.1.14

Kunststofflager-Richtlinie vom 29. Juni 1998 (ABl. S. 747)

A 2.2.2.1

Brandenburgische Garagen- und Stellplatzverordnung vom 
11. November 2025 (GVBl. II Nr. 83, S. 1)

1	 Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren 
auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die 
Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1).

Ministerium. Für WGT-Liegenschafts- und 
Bodenreformvermögen regelt das Nähere das 
für Finanzen zuständige Ministerium.“

q)	 Nummer 9 wird wie folgt gefasst:

„9	 Anträge auf Einwilligung zur Veräußerung 
von Grundstücken (§  64 Absatz  2) leitet das 
für das staatliche Liegenschafts- und Hoch-
baumanagement zuständige Ministerium dem  
für den Haushalt zuständigen Ausschuss zu. 
Die Veräußerung wird im Ausschuss von 
dem zuständigen Ministerium vertreten. Aus-
genommen davon sind Vorlagen nach §  64 
Absatz 2 zur Veräußerung von WGT-Liegen-
schafts- und Bodenreformgrundstücken, die 
das für Finanzen zuständige Ministerium dem 
für den Haushalt zuständigen Ausschuss zu-
leitet und dort vertritt.“

III.

1.	 Dieser Erlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung im 
Amtsblatt für Brandenburg in Kraft.

2.	 Die Änderungen in Abschnitt II. Nummer  3 Buchstabe a  
bis i sowie k bis o, Nummern 4 bis 8 und 11 bis 15 gelten 
für alle Bewilligungen, die ab dem Tag nach der Amtsblatt-
veröffentlichung erteilt werden.



Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 51 vom 17. Dezember 2025826

A 2.2.2.2

Brandenburgische Beherbergungsstättenbau-Verordnung 
vom 8.  November  2017 (GVBl.  II Nr.  59), geändert 
durch Artikel 4 der Verordnung vom 11. November 2025 
(GVBl. II Nr. 83, S. 20)

A 2.2.2.3

Brandenburgische Verkaufsstätten-Bauverordnung vom 
8. November 2017 (GVBl.  II Nr. 60), geändert durch Ar-
tikel 2 der Verordnung vom 11. November 2025 (GVBl. II 
Nr. 83, S. 14)

A 2.2.2.4

Brandenburgische Versammlungsstättenverordnung vom 
28.  November 2017 (GVBl.  2018  II Nr.  1), geändert 
durch Artikel 3 der Verordnung vom 11. November 2025 
(GVBl. II Nr. 83, S. 16)

A 2.2.2.6

Brandenburgische Wohnformen-Richtlinie vom 24.  Juli 
2017 (ABl. S. 703).

Die hier unter der Nummer  1 anstelle der in den Tabel-
len des Abschnittes A  2.2 der Verwaltungsvorschrift ge-
listeten Verordnungen sind nur deklaratorisch aufgeführt 
und werden damit nicht gesondert als Technische Bau-
bestimmungen eingeführt. Die landesspezifischen Ver-
ordnungen sind auf der Grundlage des § 86 Absatz 1 der 
Brandenburgischen Bauordnung erlassen und über das Ge-
setz- und Verordnungsblatt Teil II bekanntgemacht.

2	 Zur Anwendung der Muster-Industriebaurichtlinie (lau-
fende Nummern A  2.2.1.15 und A  2.2.2.8) erfolgt nach-
folgende Klarstellung:

Nach den Nummern  3.12 und 3.13 der Muster-Industrie-
baurichtlinie besteht in den Sicherheitskategorien K  3.1 
bis K 3.4 die Anforderung zur Einrichtung und Vorhaltung 
einer Werkfeuerwehr, die sich an den feuerwehrspezifischen 
Vorgaben des Landesrechts orientieren muss. Im Land 
Brandenburg sind dahingehend die Anforderungen aus dem 
Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz 
und der Werkfeuerwehrverordnung zu berücksichtigen. 
Nach der Werkfeuerwehrverordnung wird im Land Bran- 
denburg abweichend zwischen der staatlichen Anerkennung 
und der staatlichen Anordnung einer Werkfeuerwehr unter-
schieden. Welches Verfahren zur Anwendung kommt, ist 
im Einzelfall zu prüfen. Das für Brand- und Katastrophen-
schutz zuständige Ministerium ist das Ministerium des In-
nern und für Kommunales.

3	 Abweichend zur Verwaltungsvorschrift, laufende Nummer 
A  5.2.1 Anlage A  5.2/2 gilt für die DIN 4109-2:2018-01 
nachfolgende Maßgabe gemäß § 86a Absatz 2 der Branden-
burgischen Bauordnung:

Großraum- und Schwertransporte  
 

Bundesweite Erprobung  
digitaler Fahrerassistenzsysteme  

(digitaler Beifahrer)

Erlass  
des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung 

Abteilung 4 - Verkehr - Nr. 23/2025 
Vom 28. November 2025

Mit dem Erlass „Bundesweiter Pilotbetrieb für digitale Bei-
fahrer bei Großraum- und Schwertransporten - Ergänzung zur 
RGST-Auflage 21“ vom 4. Juni 2024 (ABl. S. 498) wurde die 
Erlaubnis- und Genehmigungsbehörde gebeten, im Rahmen 

Zu DIN 4109-2

1	 Zu Abschnitt 4.4.5.3

Eine Minderung des Beurteilungspegels für Schienen-
verkehr gemäß Abschnitt 4.4.5.3, Absatz 3 ist mit der 
Bauaufsichtsbehörde abzustimmen. Erforderlichenfalls 
ist eine gutachterliche Stellungnahme eines Sachver-
ständigen einzuholen.

2	 Die informativen Anhänge B, C und D sind nicht anzu-
wenden.

4	 Bei Anwendung der Abschnitte 1, 2, 3, 4, 5 und 7 der Tech-
nischen Regel Technische Gebäudeausrüstung (laufende 
Nummer A 2.2.1.16, Anhang 14) der Verwaltungsvorschrift 
gilt nachfolgender Hinweis:

Die Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung ver- 
weist bei der Planung, Bemessung und Ausführung bau-
licher Anlagen zur Konkretisierung bauaufsichtlicher An-
forderungen auch auf technische Regeln und deren Fund-
stellen. Der Verweis führt in diesem Zusammenhang jedoch 
nicht dazu, dass diese technischen Regeln den Status einer 
Technischen Baubestimmung im Sinne des § 86a Absatz 1 
Satz 1 der Brandenburgischen Bauordnung haben. Sie stel-
len lediglich eine Vermutungsregelung mit empfehlendem 
Charakter dar. Mit den in Bezug genommenen technischen 
Regeln können die bauordnungsrechtlichen Anforderungen 
an die spezifische technische Gebäudeausrüstung erfüllt 
werden, sofern in der Brandenburgischen Bauordnung, 
in Vorschriften aufgrund der Bauordnung oder den bau-
technischen Nachweisen zum Brandschutz nicht weiter-
gehende Anforderungen gestellt beziehungsweise Abwei- 
chungen zugelassen werden.“

II.

Dieser Erlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Amts-
blatt für Brandenburg in Kraft.
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Genehmigung zum Vorhaben  
wesentliche Änderung eines Schrottplatzes  

mit Abfallzwischenlager  
in 15749 Mittenwalde OT Töpchin

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt  
Vom 16. Dezember 2025

Der Firma BMR Metall- und Kabelrecycling GmbH, In der 
Muna  12 in 15749  Mittenwalde OT Töpchin wurde die Ge-
nehmigung nach §  16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) erteilt, auf dem Grundstück In der Muna  12 in 
15749 Mittenwalde OT Töpchin den bestehenden Schrottplatz 
mit Abfallzwischenlager wesentlich zu ändern.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma BMR Metall- und Kabelrecycling GmbH (im 
Folgenden: Antragstellerin), in der Muna 12 in 15749 Mit- 
tenwalde OT Töpchin wird die Genehmigung erteilt, den 
bestehenden Schrottplatz mit Abfallzwischenlager auf 
dem Grundstück in 15749 Mittenwalde, OT Töpchin, In 
der Muna 12, Gemarkung Töpchin, Flur 4, Flurstücke 57, 
58, 59 in dem unter Ziffer II. und III. dieser Entscheidung 
beschriebenen Umfang und unter Einhaltung der unter 
Ziffer  IV. genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen 
zu ändern und geändert zu betreiben.

2.	 Die Genehmigung schließt nach § 13 BImSchG insbe- 
sondere folgende Entscheidungen ein:

-	 die Baugenehmigung gemäß § 72 Absatz 1 Branden-
burgische Bauordnung (BbgBO),

-	 die naturschutzrechtliche Ausnahme gemäß § 3 Ab-
satz  1 Nr.  1 der Verordnung des Landkreises Dah-
me-Spreewald zum Schutz von Bäumen, Hecken und 
Feldgehölzen (Baumschutzverordnung Landkreis 
Dahme-Spreewald - BaumSchV LDS) von den Ver-
boten nach § 5 Abs. 1 der Verordnung i. V. m. § 29 
Absatz 2 Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG).

3.	 Die sofortige Vollziehung der NB IV.1.1 zur Hinter-
legung der Sicherheitsleistung nach § 12 Absatz 1 Satz 2 
BImSchG zur Sicherstellung der Erfüllung der Pflichten 
nach § 5 Absatz 3 BImSchG i. S. d. § 4 Absatz 1 Satz 1 
BImSchG wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) angeordnet.

4.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.“

Es handelt sich um eine Anlage nach der Richtlinie 2010/75/EU 
über Industrieemissionen (IED).

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Inhalts- und Neben-
bestimmungen erteilt.

Für diese Anlagen sind zudem die Schlussfolgerungen zu den 
besten verfügbaren Techniken (BVT) für die Abfallbehandlung 
auf Grundlage des Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/1147 
der Kommission vom 10. August 2018 über Schlussfolgerungen 
zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richt-
linie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
verbindlich anzuwenden.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird in 
der Zeit vom 18. Dezember 2025 bis einschließlich 31. Dezem-
ber 2025 auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Bran- 
denburg unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen- 
sued zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch 
gegenüber Dritten, die keine Einwendung erhoben haben, 
als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

eines bundesweiten Pilotbetriebs den sogenannten digitalen 
Beifahrer im Großraum- und Schwertransport bis zum 31. De-
zember 2025 zuzulassen. 

Eine bundeseinheitliche Regelung durch das Bundesministe- 
rium für Verkehr wird beabsichtigt, jedoch erst voraussichtlich 
Anfang 2027 in Kraft treten können. Die Länder wurden ge-
beten, die bisherigen Regelungen zu verlängern.

Daher wird der im oben genannten Erlass festgelegte Er-
probungszeitraum bis zum 30.  Juni 2027 verlängert. Die Re-
gelungen im oben genannten Erlass gelten somit entsprechend 
über den 31. Dezember 2025 hinaus weiter. Der Erprobungs-
zeitraum endet vorzeitig, sobald eine dauerhafte bundesweite 
Regelung in Kraft tritt.

https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-sued
https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-sued
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der Abstandsflächentiefe von 97,81 m auf 63,16 m), 
einschließlich der Errichtung von einer Löschwasser-
zisterne (Volumen 100 m3) in 17337 Uckerland, Ge-
markung Jagow, Flur 1 Flurstück 101/1 sowie

-	 die Ausnahmegenehmigung gemäß § 24 Abs. 1 Zif-
fer  2 in Verbindung mit Abs.  9 Brandenburgisches 
Straßengesetz (BbgStrG) für die Anbindung der 
WKA und einer Zisterne über eine Direktzufahrt in 
Anbindung an die L257, Abs. 010, km 1,530 rechts.

3.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden.

Gemäß § 63 Abs. 1 BImSchG hat der Widerspruch eines Drit-
ten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Abs. 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Abs. 5 
Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb 
eines Monats nach der Zustellung der Zulassung beim Ober-
verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin ge-
stellt und begründet werden kann.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Das Vorhaben unterlag den Bestimmungen nach § 6 des Wind-
energieflächenbedarfsgesetzes.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird in 
der Zeit vom 18. Dezember 2025 bis einschließlich 31. Dezem- 
ber 2025 auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Bran- 
denburg unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-ost 
zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als zuge- 
stellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 

Genehmigung zum Vorhaben  
Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage 

in 17337 Uckerland

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 16. Dezember 2025

Der Firma WindBauer GmbH, Marktplatz 1 in 17033 Neu-
brandenburg, wurde die Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf dem Grund-
stück in 17337 Uckerland in der Gemarkung Jagow, Flur  1, 
Flurstück 101/1 eine Windkraftanlage zu errichten und zu be-
treiben (Az.: G09024).

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma WindBauer GmbH (im Folgenden: Antrag-
stellerin), Marktplatz 1, 17033 Neubrandenburg wird die

Genehmigung

nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
erteilt, eine Windkraftanlage (WKA) auf dem Grundstück 
in 17337 Uckerland:

Bezeichnung	 WEA L-01
Gemarkung	 Jagow
Flur	 1
Flurstück	 101/1

in dem unter Ziffer II. und III. dieser Entscheidung be-
schriebenen Umfang und unter Berücksichtigung der 
unter IV. genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen zu 
errichten und zu betreiben.

2.	 Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung umfasst 
nach § 13 BImSchG folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach §  72 Abs.  1 Satz  1 der 
Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) mit der 
Zulassung der beantragten Abweichung gemäß § 67 
Abs. 1 BbgBO i. V. m. § 6 Abs. 5 BbgBO (Reduzierung 

31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-ost
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Absage des Erörterungstermins und ersatzweise  
Ankündigung einer Online-Konsultation  

zum Genehmigungsantrag 
Wesentliche Änderung des Geflügelschlachthofes  

am Standort 15713 Königs Wusterhausen 
OT Niederlehme

Gemeinsame Bekanntmachung  
des Landesamtes für Umwelt  

und des Landkreises Dahme-Spreewald, 
untere Wasserbehörde 

Vom 16. Dezember 2025

Die Firma Märkische Geflügelhof-Spezialitäten GmbH, Am 
Möllenberg 3 - 9 in 15713 Königs Wusterhausen beantragt die 
Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG), auf dem Grundstück Am Möllenberg 3 - 9 in 
15713 Königs Wusterhausen in der Gemarkung Niederlehme, 
Flur 4, Flurstück 916 sowie Flur 6, Flurstück 41/3 die Anlage 
zum Schlachten von Tieren mit einer Kapazität von 190 Tonnen 
je Tag (t/d) Lebendtiergewicht wesentlich zu ändern.

Mit Bekanntmachung im Amtsblatt für Brandenburg vom 
10.  September  2025 (ABl. S.  634) wurde die Durchführung 
eines Erörterungstermins für den 21. Januar 2026 um 10 Uhr 
im KW-Eventcenter, Bahnhofstraße 16 in 15711 Königs Wus- 
terhausen angekündigt.

Die während der Einwendungsfrist bis einschließlich zum  
17. November 2025 form- und fristgerecht erhobenen Einwen- 
dungen sind durch das Landesamt für Umwelt geprüft worden.

Nach Einschätzung der Behörde ist aufgrund der Vielzahl der 
Einwendungen eine zweckgerechte Durchführung des Erörte- 
rungstermins nicht möglich. Daher wird der für den 21.  Ja-
nuar 2026 angesetzte Erörterungstermin abgesagt und ersatz-
weise eine Online-Konsultation nach § 10 Absatz 6 BImSchG 
in Verbindung mit §  27c des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) durchgeführt.

Der Termin sowie die Modalitäten für die Durchführung der 
Online-Konsultation werden gesondert bekannt gegeben.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-

Umsetzung der  
EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie -  

Überprüfung der Hochwassergefahrenkarten und  
der Hochwasserrisikokarten im 3. Umsetzungszyklus

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 2. Dezember 2025

Die in Umsetzung der Richtlinie 2007/60/EG des Europäi- 
schen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über 
die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken 
erstellten Gefahrenkarten und Risikokarten sind turnusgemäß 
bis zum 22. Dezember 2025 zu überprüfen und erforderlichen-
falls zu aktualisieren. Rechtliche Grundlagen hierfür sind § 99a 

einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz zur Festlegung von Flächenbedarfen für Windenergie-
anlagen an Land (Windenergieflächenbedarfsgesetz - WindBG) 
vom 20.  Juli 2022 (BGBl.  I S.  1353), zuletzt geändert durch 
Artikel  4 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl.  2025 I 
Nr. 189)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Ost

Absatz 2 des Brandenburgischen Wassergesetzes und § 74 Ab-
satz 6 des Wasserhaushaltsgesetzes. Die Ergebnisse der Über-
prüfung in Brandenburg sind unter dem nachfolgenden Link zu 
finden:

https://mleuv.brandenburg.de/info/wasser/gefahren-und- 
risikokarten.

Landesamt für Umwelt 
Abteilung W1 (Wasserwirtschaft 1) 

Referat W16 (Hochwasserrisikomanagement, 
Auskunftssysteme Wasser)

https://mleuv.brandenburg.de/info/wasser/gefahren-und-risikokarten
https://mleuv.brandenburg.de/info/wasser/gefahren-und-risikokarten
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Landeslabor Berlin-Brandenburg

7. Satzung zur Änderung der Satzung 
des Landeslabors Berlin-Brandenburg 

zur Finanzierung von Leistungen über Entgelte 
- Finanzsatzung-LLBB vom 22. Oktober 2019 -

Gemäß Art.  1 Abs.  1 Satz  4, 9 Abs.  3 Satz  2 des Staatsver-
trages zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg 
vom 30.  September 2008 über die Errichtung eines Landes-
labors Berlin-Brandenburg (im Folgenden: Staatsvertrag) hat 
der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 20. November 2025 
die folgende Satzung zur Änderung der Satzung des Landes-
labors Berlin-Brandenburg zur Finanzierung von Leistungen 
über Entgelte - Finanzsatzung LLBB vom 22.  Oktober 2019 
beschlossen:

Artikel 1 
Satzungsänderung

Die Anlage zur Satzung des Landeslabors Berlin-Brandenburg 
zur Finanzierung von Leistungen über Entgelte - Finanzsat-
zung-LLBB vom 19. November 2024 wird neu gefasst.

Das Leistungsverzeichnis (Preisliste) 2025 des Landeslabors 
Berlin-Brandenburg wird durch das Leistungsverzeichnis 
(Preisliste) 2026 des Landeslabors Berlin-Brandenburg ersetzt.

Leistungsverzeichnis (Preisliste) 2026

Das Leistungsverzeichnis (Preisliste) gilt für alle Untersuchun- 
gen des Landeslabors Berlin-Brandenburg. Die Abrechnung 
der Leistungen wird entsprechend dem Leistungsverzeichnis 
(Preisliste) vorgenommen.

Bei der Ermittlung von Zeittarifen ist die Zeit (einschließlich 
An- und Abreise) anzusetzen, die unter regelmäßigen Verhält-
nissen von einer entsprechend ausgebildeten Fachkraft benötigt 
wird. Die Berechnung erfolgt, wenn nichts anderes bestimmt ist 
in 30 Minuten-Schritten.

Soweit die Leistungen umsatzsteuerpflichtig sind, wird zu dem 
Nettopreis die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe 
hinzugerechnet.

Dem ermittelten Preis je Leistung liegt eine serienmäßige 
Bearbeitung der Proben zu Grunde. Bei der Bearbeitung von 
Einzelproben ist ein entsprechender Aufschlag zu berück-
sichtigen.

Der Aufwand für Methodenentwicklungen, -anpassungen und 
Validierung neuer Methoden wird über den tatsächlichen Auf-
wand unter Anwendung der Labortarife ermittelt und gesondert 
abgerechnet.

Landeslabor Berlin-Brandenburg
Rudower Chaussee 39
12489 Berlin

Telefon:	 030 39784-30
Fax:	 030 39784-667
E-Mail:	 preisliste@landeslabor-bbb.de

Inhalt� Seiten

1.	 Allgemeine Leistungen ......................................... 	 5 - 8

2.	 Lebensmittel, Arzneimittel, Rückstands- 
analytik, Kosmetika, Bedarfsgegenstande  
und Futtermittel..................................................... 	 9 - 27

3.	 Tierseuchen-, Zoonosen- und  
Infektionsdiagnostik.............................................. 	 28 - 32

4.	 Umwelt, Strahlenschutz ........................................ 	 33 - 57

BEKANNTMACHUNGEN DER KÖRPERSCHAFTEN, ANSTALTEN UND 
STIFTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl.  I S. 102), zu-

letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 236)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

Landkreis Dahme-Spreewald
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Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Berlin, den 20. November 2025

gez. 
 
Dr. Mike Neumann 
Direktor  
des Landeslabors  
Berlin-Brandenburg

gez. 
 
Dr. Stephan Nickisch 
Vorsitzender des Verwaltungsrates 
des Landeslabors  
Berlin-Brandenburg

Haushaltssatzung der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming  

für das Haushaltsjahr 2026

Bekanntmachung der  
Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming 

Vom 27. November 2025

Aufgrund des §  69 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg wird nach Beschluss der Regionalversammlung 
vom 27. November 2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.	 im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf� 867.500,00 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf� 867.500,00 EUR

außerordentlichen Erträge auf� 0,00 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf� 0,00 EUR

2.	 im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf� 780.700,00 EUR
Auszahlungen auf� 858.900,00 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 
entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit auf� 775.200,00 EUR
Auszahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit auf� 853.400,00 EUR

Einzahlungen aus der  
Investitionstätigkeit auf� 5.500,00 EUR
Auszahlungen aus der  
Investitionstätigkeit auf� 5.500,00 EUR

Einzahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit auf� 0,00 EUR
Auszahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit auf� 0,00 EUR

Einzahlungen aus der Auflösung  
von Liquiditätsreserven� 0,00 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven� 0,00 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming

Jahresabschluss 2024 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 

Havelland-Fläming

Bekanntmachung der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming 

Vom 27. November 2025

Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemein-
schaft Havelland-Fläming hat in ihrer öffentlichen Sitzung 
am 27.  November 2025 den geprüften und festgestellten 
Jahresabschluss der Regionalen Planungsgemeinschaft Havel-
land-Fläming zum 31.  Dezember 2024 beschlossen und dem 
Regionalvorstand und dem Vorsitzenden Entlastung erteilt.

Gemäß §  80 Absatz  5 Satz  1 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg werden die Beschlüsse über den Jahres-
abschluss 2024 und die Entlastung des Regionalvorstands und 
des Vorsitzenden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss und seine Anlagen sowie der Bericht über 
die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 liegen während der allge- 
meinen Geschäftszeiten, Montag bis Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr 
und zusätzlich Donnerstag 15:00 bis 17:30 Uhr, bei der Regio- 
nalen Planungsstelle Havelland-Fläming, Oderstraße  65 in 
14513 Teltow, für jede Person zur Einsicht aus.

Teltow, den 27. November 2025

Marko Köhler 
Vorsitzender der Regionalversammlung 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 

Havelland-Fläming
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§ 4

1.	 Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Auf-
wendungen als für die Regionale Planungsgemeinschaft 
von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf

15.000,00 EUR
festgesetzt.

2.	 Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplan-
mäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen 
Zustimmung des Regionalvorstandes bedürfen, wird auf

15.000,00 EUR
festgesetzt.

3.	 Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen 
ist, werden bei:

a)	 der Entstehung eines Fehlbetrages auf
50.000,00 EUR

 und

b)	 bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen 
Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf

50.000,00 EUR
festgesetzt.

4.	 Nicht zahlungswirksame außer- und überplanmäßige Auf-
wendungen sind von den Wertgrenzen nach Nummer  2  
und 3 ausgeschlossen und werden vom Planungsstellen-
leiter genehmigt.

5.	 Alle außerplanmäßigen und überplanmäßigen Aufwen- 
dungen und Auszahlungen, die durch die Berichtigung von 
Kontenzuordnungen entstehen und das Ergebnis nicht be-
einflussen, können unabhängig von der Wertgrenze nach 
Nummer 2 und 3 erfolgen.

In die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen kann jeder wäh-
rend der allgemeinen Geschäftszeiten, Montag bis Freitag 
von 8:00 bis 15:00 Uhr und zusätzlich Donnerstag von 15:00 
bis 17:30  Uhr, bei der Regionalen Planungsstelle Havelland-
Fläming, Oderstraße 65, in 14513 Teltow Einsicht nehmen.

Teltow, den 27. November 2025

Marko Köhler 
Vorsitzender der Regionalversammlung

Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
der Regionalen Planungsgemeinschaft  

Prignitz-Oberhavel für das Haushaltsjahr 2026

Vom 20. November 2025

Gemäß §  69 in Verbindung mit §  65 der Brandenburgischen 
Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Regionalver-
sammlung vom 20. November 2025 folgende Haushaltssatzung 
erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird wie folgt fest-
gesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Erträge� 665.143 EUR
Aufwendungen� 1.146.191 EUR

davon:
ordentlichen Erträge � 660.643 EUR
ordentlichen Aufwendungen� 1.146.191 EUR

außerordentlichen Erträge� 4.500 EUR
außerordentlichen Aufwendungen� 0 EUR

Gesamtergebnis� - 481.048 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen �  685.143 EUR
Auszahlungen �  1.159.691 EUR

davon:
Einzahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit� 660.643 EUR
Auszahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit� 1.139.691 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit� 24.500 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit� 20.000 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit� 0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit� 0 EUR

Veränderung des Bestandes  
an Finanzmitteln� - 474.548 EUR

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

Steuersätze werden nicht festgesetzt.
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Zwangsversteigerungssachen

Für alle nachstehend veröffentlichten Zwangsversteigerungs- 
sachen gilt Folgendes:

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt oder 
wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, 
so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Termin vor 
der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss 
das Recht glaubhaft machen, wenn der Antragsteller bzw. Gläu-
biger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststellung des 
geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung 
des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den 
übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die er-
forderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst 
nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus die-
sem Recht gänzlich unberücksichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung 
aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsver-
folgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. 
Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der 
Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungs-
gegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs 
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einst-
weilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das 
Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das 

Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten 
Gegenstandes.

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Terminsbestimmung
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Mittwoch,
11.02.2026

10:00 Uhr 302,
Sitzungssaal

Amtsgericht
Frankfurt (Oder),
Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder)

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Möbiskruge

Gemarkung Flur,
Flurstück

Wirtschaftsart
und Lage

m2 Blatt

Möbiskruge Flur 2,
Flurstück 152

Landwirtschafts-
fläche,
Am Grenzfließ

11.820 257
BV lfd.
Nr. 1

Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
Grünland, unbebautes Grundstück

Verkehrswert:  4.730,00 EUR

ohne Postanschrift

BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE

§ 4

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitions-
auszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungs-
maßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 5

Ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von 
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird nicht 
festgesetzt.

§ 6

1.	 Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen 
ist, werden bei:

a)	 der Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden 
Haushaltsjahr um 25.000 EUR  auf - 499.548 EUR

und

b)	 bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen 
Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 
15.000 EUR festgesetzt.

2.	 Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Auf-
wendungen als für die Regionale Planungsgemeinschaft 
Prignitz-Oberhavel von wesentlicher Bedeutung angesehen 
werden, wird auf 15.000 EUR festgesetzt.

3.	 Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Aus-
zahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, 
wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

4.	 Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplan-
mäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen 
Zustimmung des Regionalvorstandes bedürfen, wird auf 
15.000 EUR festgesetzt.

§ 7

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist verbindlich.

Kyritz, den 20. November 2025

Alexander Tönnies 
Vorsitzender der Regionalversammlung
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SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Polizeipräsidium Land Brandenburg

Der durch Verlust/Diebstahl abhandengekommene Dienstaus-
weis von Frau Anette Siewert, Dienstausweisnummer 205897, 
Kartennummer 0066, Farbe grau, ausgestellt am 05.07.2017 
durch den Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg, 
wird hiermit für ungültig erklärt.

Universität Potsdam

Der durch Verlust abhandengekommene Dienstausweis von 
Herrn Jochen Rehnus, Dienstausweis-Nr. 221942, ausgestellt 
am 27.07.2021, gültig bis 31.07.2026, wird hiermit für ungültig 
erklärt.

Der Versteigerungsvermerk ist am 28.10.2024 in das Grund-
buch eingetragen worden.
Az.: 3 K 81/24

Terminsbestimmung
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Mittwoch,
11.02.2026

13:00 Uhr 302,
Sitzungssaal

Amtsgericht
Frankfurt (Oder),
Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder)

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Fünfeichen

Gemarkung Flur,
Flurstück

Wirtschaftsart
und Lage

m2 Blatt

Fünfeichen Flur 3,
Flurstück 275

Waldfläche,
Am Weg nach Diehlo

986 356
BV lfd.
Nr. 2

Fünfeichen Flur 3,
Flurstück 276

Waldfläche,
Am Weg nach Diehlo

50.084 356
BV lfd.
Nr. 2

Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
forstwirtschaftliche Fläche

Verkehrswert:  46.000,00 EUR

ohne Postanschrift

Der Versteigerungsvermerk ist am 28.10.2024 in das Grund-
buch eingetragen worden.
Az.: 3 K 82/24

Terminsbestimmung
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Donnerstag,
26.02.2026

10:00 Uhr 302, 
Sitzungssaal

Amtsgericht
Frankfurt (Oder),
Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder)

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Lebus

Gemarkung Flur,
Flurstück

Wirtschaftsart
und Lage

m2 Blatt

Lebus Flur 8,
Flurstück 78

Gebäude- und 
Freifläche, 
Lindenstraße 27

1.048 85,
BV lfd.
Nr. 2

Lage: Lindenstraße 27, 15326 Lebus
Bebauung: Einfamilienhaus und Nebengelass

Verkehrswert:  85.500,00 EUR

Der Versteigerungsvermerk ist am 17.01.2023 in das Grund-
buch eingetragen worden.
Az.: 3 K 3/23
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Gläubigeraufrufe

Der Verein Hilfswerk des Lions-Club Falkensee e. V., c/o 
Agnes Wendelmuth, Bahnhofstraße 79 - 81 in 14612 Falken-
see, ist zum 30. Juni 2025 aufgelöst worden. Die Gläubigerin-
nen und Gläubiger werden aufgefordert, bestehende Ansprüche 
gegen den Verein bei nachstehend genannter Liquidatorin an-
zumelden:

Rechtsanwältin Agnes Wendelmuth
Fachkanzlei wendelmuth Rechtsanwälte
Bahnhofstraße 79 - 81
14612 Falkensee

Der Verein „Förderverein der Evangelischen Kita Kin- 
derland Elstal e.  V.“, Johann-Gerhard-Oncken-Straße  7, 
14641 Wustermark, ist am 24. November 2025 aufgelöst wor-
den. Die Gläubigerinnen und Gläubiger werden aufgefordert, 
bestehende Ansprüche gegen den Verein bei nachstehend ge-
nannter Liquidatorin anzumelden:

Katrin Ludwig-Metscher
Wohnpark Havelland 51
14797 Kloster Lehnin

Der Verein Bildungswerk für Politik und Kultur e. V., c/o 
Adrian Furtwängler, Brunsbütteler Damm 107, 13581 Berlin, 
ist am 7. Mai 2024 aufgelöst worden. Die Gläubigerinnen und 
Gläubiger werden aufgefordert, bestehende Ansprüche gegen 
den Verein bei nachstehend genanntem Liquidator anzumelden:

Adrian Furtwängler
Brunsbütteler Damm 107
13581 Berlin

Der Verein „DerDruckWächst e.V.“, c/o Purize Filtes GmbH 
& Co KG, Calauer Straße  32, 01983  Großräschen, ist am 
22. September 2025 aufgelöst worden. Die Gläubigerinnen und 
Gläubiger werden aufgefordert, bestehende Ansprüche gegen 
den Verein bei nachstehend genannten Liquidatoren anzu-
melden:

Roberto Hunger
c/o Purize Filters GmbH & Co. KG
Calauer Straße 32
01983 Großräschen

Adrian Klett
c/o Purize Filters GmbH & Co. KG
Calauer Straße 32
01983 Großräschen

NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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